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Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds NaspaFonds-
Strategie: mit den vier Teilfonds NaspaFondsStrategie: Ertrag, NaspaFondsStrategie: Wachstum, 
NaspaFondsStrategie: Chance und NaspaFondsStrategie: ChancePlus für den Zeitraum vom 
1. Februar 2017 bis zum 31. Januar 2018.

Die Kapitalmärkte und die Realwirtschaft setzten in den vergangenen zwölf Monaten die seit mehr als 
einem Jahr andauernde starke Erholung fort. In einem Umfeld, das von einem weiter synchron verlau-
fenden kräftigen Aufschwung in den reiferen und einem weitgehend soliden Wachstum in den auf-
strebenden Volkswirtschaften geprägt war, lagen die Wirtschaftsbarometer weit im expansiven Be-
reich. Die liquiditätsgetriebene Suche nach auskömmlichen Renditen und steigende Unternehmens-
gewinne überdeckten über weite Strecken bestehende geldpolitische Risiken. Erst im letzten Berichts -
monat richteten Investoren angesichts der starken Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit stärker auf 
die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik.

Auf dem Anleihemarkt bewegte sich die Rendite 10-jähriger US-Treasuries im Berichtszeitraum zwischen 
2,0 Prozent und 2,7 Prozent. Nach einem Hoch im März ging die Rendite im zweiten und dritten Quar-
tal spürbar zurück, bevor sie in den letzten Wochen bis auf 2,7 Prozent anstieg. Laufzeitgleiche deut-
sche Bundesanleihen tendierten in den vergangenen zwölf Monaten unter Schwankungen aufwärts. 
Die Rendite kletterte im Januar auf 0,7 Prozent und damit den höchsten Stand seit Dezember 2015.

Die überwiegende Mehrheit der Aktienmärkte weltweit wies stichtagsbezogen kräftige Kurssteige-
rungen auf. Dabei erzielten einige Indizes neue Rekordmarken. Kräftige Zuwächse 32,0 Prozent bzw. 
31,6 Prozent wiesen in den USA der Nasdaq Composite sowie Dow Jones Industrial Average auf. Wäh-
rend auch in Japan Zugewinne von über 21 Prozent (Nikkei 225) zu Buche schlugen, fielen die Kurs-
aufschläge in Europa (EURO STOXX 50 plus 11,7 Prozent) und auch in Deutschland (plus 14,3 Prozent) 
moderater aus. Allerdings war ein Großteil der Unterschiede auf die Bewegungen an den Devisen-
märkten zurückzuführen.

In diesem Marktumfeld verzeichneten die vier Teilfonds des NaspaFondsStrategie: eine erfreuliche 
Wertentwicklung zwischen plus 3,7 Prozent und plus 14,1 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit 
zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sonderver-
mögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de 
bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot 
rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

International Fund Management S.A.
Der Vorstand

  
Holger Hildebrandt Eugen Lehnertz
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Entwicklung der Kapitalmärkte

Viel Sonne und erste Wolken
Für die Kapitalmarktteilnehmer verlief das Be-
richtsjahr außerordentlich erfreulich. So konnten 
Aktienanleger auf Jahressicht deutliche Gewinne 
erzielen und auch makroökonomisch betrachtet 
ging es aufwärts: Die Auslastungsgrade der 
Volkswirtschaften nahmen zu, die Unterneh-
mensgewinne sprudeln und die Arbeitslosigkeit 
sank fast überall spürbar. Mit dem Beginn der 
Präsidentschaft von Donald Trump ging es an 
den US-Börsen kontinuierlich nach oben. Voll-
mundige Ankündigungen und die eingeleitete 
US-Steuerreform nährten die Hoffnung auf eine 
wirtschaftsfreundliche Linie. Auch die politische 
Hemdsärmeligkeit und unnötig lautes Säbelras-
seln etwa gegenüber Nordkorea konnten den 
Aufwärtstrend nicht nachhaltig trüben. 

Die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen haben 
sich weiter verbessert. Der Aufschwung weitete 
sich aus und beschleunigt sich. Vor allem blieb 
die Inflation – der Fixstern der Zentralbanken – 
außerordentlich niedrig. Gleichzeitig nahm die 
Risikobereitschaft der Anleger zu. Die wichtig-
sten Börsenindizes näherten sich Rekordmarken 
oder übertrafen diese noch. Die Risikoaufschläge 
auf Unternehmensanleihen sanken weiter. Die 
Renditeaufschläge von Staatsanleihen aufstre-
bender Volkswirtschaften folgten diesem Trend 
in abgemilderter Form. Gleichzeitig erreichten 
Kreditausfallversicherungen (Credit Default 
Swaps) auf Staatstitel der Emerging Markets den 
tiefsten Stand seit der Finanzkrise 2008. 

Diese Überschwänglichkeit, die an den Märkten 
herrscht, würde nicht überraschen, hätte die Fe-
deral Reserve (Fed) nicht zugleich ihre geldpoli-
tischen Zügel gestrafft. Aber trotz Ankündigung 
und des Beginns der Bilanzreduzierung sanken 
die Laufzeitprämien zunächst weiter, d.h., die 
 Finanzierungsbedingungen blieben nahezu un-
verändert. Dies steht in deutlichem Widerspruch 
zu früheren Straffungsphasen, die dem Muster 
folgten: starker Anstieg der langfristigen Zinsen, 
Versteilerung der Zinsstrukturkurve, fallende 
Vermögenspreise und Ausweitung der Rendite-
aufschläge (Spreads) für Corporate Bonds. Erst 
zum Jahreswechsel wurde der Erfolg der Re-
flationspolitik der letzten Jahre dann greifbar, 
als die Renditen kräftig anzogen. 

Im Vorfeld hatten sich bereits die Stimmen ge-
mehrt, die davor warnten, dass die bewusste 
 Inkaufnahme höheren Risikos die Grenzen zur 
Sorglosigkeit verschwimmen lasse. So zeichnete 
sich Anfang 2018 allmählich ab, dass das Goldi-
locks-Szenario, also der Zustand der Ausgewo-
genheit zwischen starkem Wirtschaftswachstum, 
steigenden Unternehmenserträgen, haussieren-
der Aktien- und Rentenkurse bei noch geringer 
Kerninflation, irgendwann zu einem Ende kom-
men wird.

Die Wirtschaft in Deutschland ist im Jahr 2017 
nach bisherigen Angaben um 2,2 Prozent gewach-
sen. Auch Deutschlands Exporte haben im vergan-
genen Jahr einen Rekordwert erreicht. Flankiert 
wurde diese Entwicklung über weite Strecken von 
einer geringen Inflation, hoher Beschäftigung so-
wie niedrigen Zinsen. Die hohe Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Wirtschaft und die Leis-
tungsbilanzüberschüsse sind allerdings den USA 
wie auch verschiedenen EU-Staaten schon seit 
Längerem ein Dorn im Auge. Exportabhängige Un-
ternehmen registrierten daher mit einiger Sorge 
den protektionistischen Habitus des US-Präsiden-
ten. Dennoch exportierte Deutschland im Jahr 
2017 Waren im Wert von 1,3 Billionen Euro und 
wies damit das vierte Rekordjahr in Folge auf. 

Die Konjunktur in Euroland überzeugte ebenfalls 
im Jahresverlauf. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
zog im Jahr 2017 um 2,5 Prozent an. Erfreulich ist 
hier vor allem die breite Wachstumsbasis in der 
Länderaufteilung. Insgesamt markierte das Euro-
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Währungsgebiet das beste Konjunkturjahr seit 
zehn Jahren zu.

In den USA befindet sich die Wirtschaft weiterhin 
auf klarem Wachstumskurs. Das unterstreichen 
trotz einer kleinen Abschwächung zum Jahres-
ende auch die Zahlen zum BIP für das vierte 
Quartal, das auf das Gesamtjahr 2017 hochge-
rechnet um 2,6 Prozent angestiegen ist. Vor 
 allem die Konsumausgaben zeigen weiterhin 
eine erfreuliche Beständigkeit. Der ISM-Einkaufs-
managerindex signalisiert weiterhin eine sehr 
hohe wirtschaftliche Dynamik. 

In diesem Umfeld hat sich die geldpolitische Di-
vergenz zwischen den USA und Europa weiter ver-
tieft. Schon Ende 2015 hatte die Fed den ersten 
behutsamen Schritt auf dem Weg hin zur geldpo-
litischen Normalisierung vollzogen, dem sich bis 
Dezember 2017 insgesamt vier weitere Zins-
schritte zu je 25 Basispunkten anschlossen. Zu-
dem hat die Fed im Oktober damit begonnen, ihre 
Bilanzsumme zu reduzieren und damit einen Mei-
lenstein in der Straffung der Geldpolitik erreicht. 
Eine baldige Anhebung der Leitzinsen in Euroland 
durch die EZB ist hingegen nicht zu erwarten.

Aktienmärkte auf der Überholspur
Das Gros der Aktienmärkte verzeichnete in den 
vergangenen zwölf Monaten auf breiter Front 
Kurszuwächse. Dazu trug neben dem konjunk-
turellen Optimismus nicht zuletzt auch die Er-
wartung fiskalpolitischer Stimuli und Deregulie-
rungsmaßnahmen im US-Bankensektor bei. Nach 
einer begrenzten Korrekturphase an den euro-
päischen Börsen in den Sommermonaten ver-
zeichneten die Märkte ab September erhebliche 
Aufschläge, sodass einige Aktienindizes neue 
Rekordmarken erreichten. Im Januar durchbrach 
der Dow Jones Industrial Average zwischenzeit-
lich sogar die Marke von 26.000 Indexpunkten.

In den USA verbuchten der Nasdaq Composite 
mit 32,0 Prozent und der Dow Jones Industrial 
mit 31,6 Prozent satte Zugewinne, der markt-
breite S&P 500 kletterte um 23,9 Prozent. In 
 Euroland verlief die Kursentwicklung auf Jahres-
sicht gemäßigter und mit leicht rückläufigen No-
tierungen im November und Dezember. Der EURO 
STOXX 50 beschloss den Berichtszeitraum mit ei-
nem Plus von 11,7 Prozent. Erfolgreicher präsen-

tierten sich die deutschen Standardwerte im 
DAX, die ein Plus von 14,3 Prozent erzielten. 
 Ähnlich hoch fielen die Ergebnisse in Spanien 
(IBEX 35 plus 12,2 Prozent) und der Schweiz (SMI 
plus 12,6 Prozent) aus. Spitzenreiter in Euroland 
war Italien, der FTSE MIB verbuchte nach einem 
starken Finish in 2018 ein Plus von 26,5 Prozent.

Unter Branchengesichtspunkten gerieten in 
 Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – 
 Aktien aus den Bereichen Einzelhandel, Medien 
und Telekommunikation ins Hintertreffen, wäh-
rend im Gegenzug die Branchen Automobile 
(plus 21,5 Prozent), Technologie (plus 21,0 Pro-
zent) sowie Finanzdienstleister (plus 19,4 Pro-
zent) überdurchschnittlich zulegen konnten.

In Japan stieg das BIP im vierten Quartal 2017 
mit 0,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquar-
tal. Es war bereits das achte Quartal in Folge, in 
dem die fernöstliche Volkswirtschaft ein Wachs-
tum aufwies. Für japanische Verhältnisse ist dies 
nach Jahren der Stagnation ein beachtlicher 
 Erfolg. Japanische Aktien spiegelten mit einem 
Plus von 21,3 Prozent (Nikkei 225) diese positive 
Entwicklung wider. 

Auch die Stimmung für Schwellenländeraktien 
verbesserte sich im Laufe des Berichtszeitraums 
spürbar. Von den BRIC-Staaten wussten insbe-
sondere China und Indien zu überzeugen, wäh-
rend die brasilianische Konjunktur in der zweiten 
Jahreshälfte 2017 aufgrund hausgemachter Pro-

Weltbörsen im Vergleich
Index: 31.01.2017 = 100

 Dow Jones Industrial EURO STOXX 50
 Nikkei 225

Quelle: Bloomberg
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bleme ins Stocken geriet. Russland profitierte 
nach der Rezession 2015/2016 in großem Umfang 
vom höheren Ölpreis. Auch überraschten die 
Zahlen für das BIP einiger asiatischer Staaten in 
den letzten Monaten positiv. Der MSCI Emerging 
Market Index wies im Betrachtungszeitraum auf 
Euro-Basis ein Plus von 19,9 Prozent auf.

Renditen ziehen an
Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen 
pendelte 2017 überwiegend zwischen 0,2 Prozent 
und 0,5 Prozent. Im Dezember etablierte sich ein 
Renditeanstieg, der sich im Januar 2018 beschleu-
nigte und bei 0,7 Prozent endete. Dies war zugleich 
der höchste Stand im Betrachtungszeitraum. Ge-
messen am eb.rexx Government Germany Overall 
verbuchten deutsche Staatsanleihen einen Kurs-
rückgang um 2,9 Prozent. Ein ähnliches Bild, wenn-
gleich auf deutlich höherem Zinsniveau, ergab sich 
bei laufzeitgleichen US-Treasuries. Von 2,5 Prozent 
im Februar ging die Rendite bis Anfang September 
unter Schwankungen auf 2,0 Prozent zurück. In der 
Folge setzte eine Aufwärtsbewegung ein, die im 
Januar 2018 deutlich Fahrt aufnahm. Zuletzt ren-
tierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 2,7 Pro-
zent und damit so hoch wie zuletzt im April 2014.

An den Kreditmärkten wurden die europafreund-
lichen Wahlausgänge in den Niederlanden und 
Frankreich mit Erleichterung aufgenommen. 
Nach dem Wahlsieg Emmanuel Macrons und der 
Erkenntnis, dass viele der protektionistischen 
Drohungen Trumps kaum reale Auswirkungen 
haben, kamen die Renditeaufschläge auf Unter-
nehmensanleihen nochmals spürbar zurück. 
Auch die Anleihekäufe der EZB, wenngleich zu-
letzt in etwas geringerem Umfang, unterstützten 
weiterhin den Markt. Der Absatz von risikorei-
cheren Schuldtiteln aus dem High-Yield-Segment 
traf auf eine hohe Nachfrage, was auch in der 
über das Jahr (noch) fallenden impliziten Volatili-
tät der Anleiherenditen zum Ausdruck kam. 

Beobachter erwarten, dass die Renditen von US-Pa-
pieren in 2018 steigen und entsprechend auch auf 
den europäischen Anleihemarkt ausstrahlen wer-
den. Im Zuge der brummenden US-Wirtschaft und 
der Zinsanhebungspolitik der Fed nimmt der Inflati-
onsdruck stetig zu, was die Umschichtung aus Ak-
tien in Anleihen begünstigen dürfte. Insgesamt zei-
gen sich erste Eintrübungen im Goldilocks-Idyll.

Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar Anfang  
Februar 2017 vor dem Hintergrund von Spekulatio-
nen über weitere Zinserhöhungen in den USA auf ei-
nen mehrjährigen Höchststand bei 1,05 US-Dollar/
Euro. Dieses Niveau konnte der Greenback im An-
schluss jedoch nicht halten. Stattdessen legte der 
US-Dollar den Rückwärtsgang ein und büßte seit 
dem zweiten Quartal signifikant gegenüber dem 
Euro an Wert ein. Als mögliche Ursachen für die Ab-
wertung von mehr als 15 Prozent wurden neben 
dem Zinsanhebungspfad der Fed u. a. die politi-
schen Wirren in den USA mit der hohen Personal-
fluktuation im Weißen Haus angeführt wie auch das 
insgesamt erratische Verhalten der US-Administra-
tion in Währungsfragen und der Handelspolitik.

Die EZB unterstützte mit ihrem Vorgehen den 
Euro-Aufschwung, indem sie ankündigte, im 
Herbst 2017 einen dezidierten Plan zum Ausstieg 
aus der extrem lockeren Geldpolitik vorlegen zu 
wollen. Zum Stichtag lag der Wechselkurs mit 
knapp über 1,24 US-Dollar/Euro in unmittelbarer 
Nähe des Jahreshöchststandes.

Nach Durchschreiten der Talsohle im Jahr 2016 
konnten die Rohstoffpreise im zurückliegenden 
Jahr weiteren Boden gut machen. Die gute Welt-
konjunktur hat die Rohstoffnotierungen insbe-
sondere in der zweiten Jahreshälfte in die Höhe 
getrieben. Öl der Sorte Brent notierte nach ei-
nem schwächeren ersten Halbjahr im Juni im Tief 
bei 45 US-Dollar, erzielte im Anschluss jedoch – 
unterstützt vom nachgebenden US-Dollar – deut-
liche Zuwächse und beendete den Berichtszeit-
raum bei 69 US-Dollar. 
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Das Anlageziel des Teilfonds NaspaFondsStrategie: 
Ertrag ist der mittel- bis langfristige Kapitalzu-
wachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio 
sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im 
Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. 
Bei der Investition des Sondervermögens in die 
Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement 
hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der 
Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, 
dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlage-
klassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der 
Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen 
weicht das Management bei der Verteilung des 
Anlagebetrags auf die Anlageklassen von der Ge-
wichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles 
Management der Risiken soll Verluste, die bei der 
Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitio-
nen in im Wert schwankende Anlageklassen ent-
stehen können, auf maximal 5 Prozent im Kalen-
derjahr begrenzen (keine Garantie). Die Berech-
nung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von 
Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der 
verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar in-
vestiert wird. Auf diese Weise soll die Risiko-
streuung erhöht und das Spezialistenwissen der 
Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb 
festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsma-
nagement die Gewichtung der Anlageklassen ge-
genüber dem Musterportfolio je nach Marktein-
schätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 Pro-
zent bis 30 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent bis 
100 Prozent, sonstige Fonds (z. B. Mischfonds) 
0 Prozent bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 Pro-
zent bis 30 Prozent, Bankguthaben 0 Prozent bis 
49 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von 
einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumen-
ten (Derivaten) getätigt werden.

Solider Wertzuwachs
Zu Beginn des Berichtszeitraums legte das Ma-
nagement im Rentenfondsbereich den Investiti-
onsschwerpunkt auf den Bereich Euroland-Staats-
anleihen und Unternehmensanleihen von Schuld-
nern unterschiedlicher Bonität. Darüber hinaus 
wurden die Segmente Rentenfonds flexibel, Ab-
solute Return-Fonds und Staatsanleihen Europa 
beigemischt. Das Aktiensegment wurde über eu-
ropäische und US-amerikanische Investitionen 
abgebildet.

NaspaFondsStrategie: Ertrag
Tätigkeitsbericht

Übersicht der Anlagegeschäfte
NaspaFondsStrategie: Ertrag
im Berichtszeitraum

Wertpapier-Käufe in Euro

Renten 0

Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 6.681.759

Aktien 0

Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 3.594.012

Sonstige Wertpapiere und Fonds 446.748

Gesamt 10.722.519

Wertpapier-Verkäufe

Renten 0

Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 7.635.045

Aktien 0

Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 3.291.350

Sonstige Wertpapiere und Fonds 0

Gesamt 10.926.395

Fondsstruktur
NaspaFondsStrategie: Ertrag

Rentenfonds Staatsanleihen Euroland 30,0 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen 8,1 %
Rentenfonds Staatsanleihen Schwellenländer 7,1 %
Rentenfonds flexibel 4,1 %
Rentenfonds Staatsanleihen Europa 2,6 %
Rentenfonds Staatsanleihen Welt 2,5 %
Aktienfonds Europa 15,4 %
Aktienfonds Nordamerika 2,7 %
Aktienfonds Schwellenländer 2,6 %
Absolute Return-Fonds 11,4 %
Barreserve, Geldmarktfonds, Sonstiges 13,5 %
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Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung 
des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und 
Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren 
sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wichtige Kennzahlen
NaspaFondsStrategie: Ertrag

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Performance* 3,7% 0,9% 2,4%

Gesamtkostenquote 1,45%

ISIN LU0104455588

*  p.a./Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung
ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung



9

Im Folgenden werden wesentliche Risiken und 
wirtschaftliche Unsicherheiten erläutert:

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesell-
schaft für Rechnung des Fonds investiert, sind 
Risiken ausgesetzt. So können Wertverluste auf-
treten, indem der Marktwert der Vermögensge-
genstände fällt oder Kassa- und Terminpreise 
sich unterschiedlich entwickeln.

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz-
produkten hängt insbesondere von der Entwick-
lung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der 
allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den 
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedin-
gungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst 
wird (Marktrisiken). 

Aktien und Aktienfonds unterliegen erfahrungs-
gemäß Kursschwankungen und somit auch dem 
Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwan-
kungen werden insbesondere durch die Ge-
schäftsentwicklung des emittierenden Unter-
nehmens sowie die Entwicklungen der Branche 
und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung be-
einflusst.

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpa-
piere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich 
das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Bege-
bung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. 
Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen 
zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i. d. R. die 

NaspaFondsStrategie: Ertrag

Die Entwicklung an den Rentenmärkten wies im 
Berichtsjahr einige Schwankungen auf. Geprägt 
vom langsamen Ausstieg aus der ultralockeren 
Geldpolitik der Notenbanken kam es im Sektor 
Euroland-Staatsanleihen zu höheren Zinserwar-
tungen und infolgedessen phasenweise zu Kurs-
verlusten. Gleichzeitig verbesserte sich das glo-
bale Konjunkturumfeld stetig, wovon insbeson-
dere Unternehmensanleihen mittlerer und ge -
ringer Bonität sowie Aktienengagements profi-
tieren konnten. Das Fondsmanagement setze in 
einem herausfordernden Marktumfeld auf die 
taktische Steuerung des Zinsänderungsrisikos 
(Duration) über Bund-Futures zur Erzielung von 
Zusatzerträgen und zur Reduzierung von Portfo-
lioschwankungen. Zudem erfolgte eine aktive 
Steuerung des Aktieninvestitionsgrads über den 
Einsatz von Derivaten (Futures) und börsenge-
handelte Indexfonds.

Zum Ende des Berichtszeitraums bildeten im 
Rentenfondsbereich Staatsanleihen aus Euroland 
weiterhin den Investitionsschwerpunkt. Ein wei-
terer Fokus richtete sich auf Absolute Return-
Fonds, deren Anteil zur Erhöhung der Rendite-
potenziale deutlich aufgestockt wurde. Daneben 
waren unter anderem Fonds mit Fokus auf Unter-
nehmensanleihen von Schuldnern unterschiedli-
cher Bonität und Staatsanleihen von Schwellen-
ländern berücksichtigt. Der Anteil des Renten-
segments (inklusive Absolute Return-Fonds) 
betrug zum Stichtag 65,8 Prozent und lag damit 
über dem Wert zu Beginn des Berichtszeitraums.

Das Aktiensegment wurde schwerpunktmäßig 
über europäische und US-amerikanische Investi-
tionen abgebildet. Engagements in den Schwel-
lenländern wurden zur breiteren Diversifikation 
in die Portfoliostruktur aufgenommen. Der Anteil 
an Aktienfonds betrug zum Stichtag 20,7 Pro-
zent.

Während der Berichtsperiode erwiesen sich ins-
besondere die berücksichtigten Absolute Re-
turn-Fonds und die flexible Steuerung der Dura-
tion als vorteilhaft. Dagegen entwickelten sich 
Bundesanleihen aufgrund der gestiegenen Zins-
erwartungen leicht negativ. Darüber hinaus wirk-
ten sich die teilweise nicht währungsgesicherten 
US-Dollar-Bestände bei Aktien- und Rentenfonds 
nachteilig aus.
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NaspaFondsStrategie: Ertrag
Index: 31.01.2017 = 100
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Die Risiken von Investmentanteilen, die für ei-
nen Fonds erworben werden (so genannte „Ziel-
fonds“), stehen in engem Zusammenhang mit 
den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen 
Vermögensgegenstände und der verfolgten An-
lagestrategien. Das Engagement in Investment-
anteilen ist somit marktüblichen und spezifi-
schen Risiken unterworfen. Da die Manager der 
einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig 
handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Ziel-
fonds gleiche Engagements tätigen. Hierdurch 
können sich bestehende Risiken kumulieren. 

Die Veräußerbarkeit von Vermögenswerten kann 
potenziell eingeschränkt sein (Liquiditätsrisiko). 
Dies kann beispielsweise dazu führen, dass gege-
benenfalls das investierte Kapital oder Teile hier-
von für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung 
stehen. Durch eine beeinträchtigte Liquidität von 
Vermögensgegenständen könnten zudem der 
Nettoinventarwert des Fonds und damit der An-
teilwert sinken. Bei dem Sondervermögen mani-
festierten sich im Berichtszeitraum keine we-
sentlichen Liquiditätsrisiken.

Unter operationellen Risiken versteht man die 
Gefahr von unmittelbaren und mittelbaren Ver-
lusten, die infolge der Unangemessenheit oder 
des Versagens von internen Verfahren, Menschen 
und Systemen oder von externen Ereignissen 
eintreten. Zur Bewertung und Vermeidung ope-
rationeller Risiken führt die Gesellschaft detail-
lierte Risikoüberprüfungen durch. Operationelle 
Risiken haben sich im Berichtszeitraum nicht 
verwirklicht. 

Der Jahresbericht muss zusätzliche, während des 
abgelaufenen Geschäftsjahres eingetretene we-
sentliche Änderungen der im Verkaufsprospekt 
aufgeführten Informationen enthalten. Im Be-
richtszeitraum gab es keine wesentlichen Ände-
rungen im Sinne der im Artikel 105 Abs. 1c) der 
Verordnung (EU) Nr. 231/2013 in Verbindung mit 
Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU genannten 
Informationen.

In der Berichtsperiode vom 1. Februar 2017 bis 
zum 31. Januar 2018 verzeichnete der Naspa-
FondsStrategie: Ertrag einen Wertzuwachs um 
3,7 Prozent.

Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt 
dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs fest-
verzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwick-
lungen fallen jedoch je nach Laufzeit der fest-
verzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. 
Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Lauf-
zeiten haben geringere Zinsänderungs- und 
Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere 
mit längeren Laufzeiten.

Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten tätigen. 
Im Falle von Absicherungsgeschäften, die der 
Verringerung des Gesamtrisikos dienen, können 
ggf. auch die Renditechancen reduziert werden. 
Sofern im Rahmen der Anlagestrategie systema-
tisch Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt 
werden, kann sich das Verlustrisiko des Sonder-
vermögens erhöhen. Der Einsatz von Derivaten 
birgt Risiken. Diese sind u. a. Kursänderungen 
des Basiswerts, Hebelrisiken, Stillhalterrisiken 
sowie allgemeine Marktschwankungen.

Durch den Ausfall eines Ausstellers (Emittenten) 
oder eines Vertragspartners (Kontrahenten), ge-
gen den der Fonds Ansprüche hat, können für 
den Fonds Verluste entstehen. Das Emittenten-
risiko beschreibt die Auswirkung der besonderen 
Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die 
neben den allgemeinen Tendenzen der Kapital-
märkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwir-
ken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpa-
piere kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten 
eintreten. Die Gegenpartei eines für Rechnung 
des Fonds geschlossenen Vertrags kann teil-
weise oder vollständig ausfallen (Kontrahenten-
risiko). Dies gilt sowohl für alle Verträge, die für 
Rechnung des Fonds geschlossen werden, als 
auch für alle Transaktionen mit Wertpapieren wie 
z. B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere sowie 
Derivate.

Vermögenswerte des Fonds können in einer an-
deren Währung als der Fondswährung angelegt 
sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlun-
gen und Erlöse aus solchen Anlagen in der ande-
ren Währung. Fällt der Wert dieser Währung ge-
genüber der Fondswährung, so reduziert sich der 
Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert 
des Fondsvermögens.

NaspaFondsStrategie: Ertrag
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Das Anlageziel des Teilfonds NaspaFondsStrategie: 
Wachstum ist der mittel- bis langfristige Kapital-
zuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfo-
lio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der 
im Sondervermögen enthaltenen Vermögens-
werte. Bei der Investition des Sondervermögens 
in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanage-
ment hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung 
der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das 
heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen 
Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung 
der Entwicklungschancen einzelner Anlageklas-
sen weicht das Management bei der Verteilung 
des Anlagebetrags auf die Anlageklassen von der 
Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein speziel-
les Management der Risiken soll Verluste, die bei 
der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investi-
tionen in im Wert schwankende Anlageklassen 
entstehen können, auf maximal 10 Prozent im Ka-
lenderjahr begrenzen (keine Garantie). Die Be-
rechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von 
Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der 
verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar in-
vestiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreu-
ung erhöht und das Spezialistenwissen der Ziel-
fondsmanager genutzt werden. Innerhalb festge-
legter Anlagegrenzen kann das Fondsmanage -
ment die Gewichtung der Anlageklassen gegen-
über dem Musterportfolio je nach Markteinschät-
zung variieren: Anteil Aktienfonds 0 Prozent bis 
60 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent bis 100 Pro-
zent, sonstige Fonds (z. B. Mischfonds) 0 Prozent 
bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 Prozent bis 
30 Prozent, Bankguthaben 0 Prozent bis 49 Pro-
zent. Weiterhin können Geschäfte in von einem 
Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (De-
rivaten) getätigt werden.

Fonds partizipiert an guter Aktienmarkt-
entwicklung
Zu Beginn des Berichtszeitraums legte das Ma-
nagement im Rentenfondsbereich den Investiti-
onsschwerpunkt auf den Bereich Euroland-Staats-
anleihen und Unternehmensanleihen von Schuld-
nern unterschiedlicher Bonität. Darüber hinaus 
wurden die Segmente Rentenfonds flexibel und 
Absolute Return-Fonds beigemischt. Das Aktien-
segment wurde über europäische und US-ameri-
kanische Investitionen abgebildet.

NaspaFondsStrategie: Wachstum
Tätigkeitsbericht

Übersicht der Anlagegeschäfte
NaspaFondsStrategie: Wachstum 
im Berichtszeitraum

Wertpapier-Käufe in Euro

Renten 0

Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 15.453.379

Aktien 0

Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 12.036.394

Sonstige Wertpapiere und Fonds 0

Gesamt 27.489.773

Wertpapier-Verkäufe

Renten 0

Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 15.683.430

Aktien 0

Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 12.852.998

Sonstige Wertpapiere und Fonds 0

Gesamt 28.536.428

Fondsstruktur
NaspaFondsStrategie: Wachstum

Rentenfonds Staatsanleihen Euroland 24,9 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen 8,1 %
Rentenfonds Staatsanleihen Schwellenländer 7,1 %
Rentenfonds flexibel 3,9 %
Rentenfonds Staatsanleihen Welt 2,5 %
Absolute Return-Fonds 5,0 %
Aktienfonds Europa 30,3 %
Aktienfonds Schwellenländer 5,3 %
Aktienfonds Nordamerika 5,1 %
Barreserve, Geldmarktfonds, Sonstiges 7,8 %
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Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung 
des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und 
Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren 
sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wichtige Kennzahlen
NaspaFondsStrategie: Wachstum

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Performance* 6,3% 1,4% 3,3%

Gesamtkostenquote 1,81%

ISIN LU0104456800

*  p.a./Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung
ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung
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Im Folgenden werden wesentliche Risiken und 
wirtschaftliche Unsicherheiten erläutert:

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesell-
schaft für Rechnung des Fonds investiert, sind Ri-
siken ausgesetzt. So können Wertverluste auftre-
ten, indem der Marktwert der Vermögensgegen-
stände fällt oder Kassa- und Terminpreise sich 
unterschiedlich entwickeln.

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz-
produkten hängt insbesondere von der Entwick-
lung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der 
allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den 
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedin-
gungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst 
wird (Marktrisiken). 

Aktien und Aktienfonds unterliegen erfahrungs-
gemäß Kursschwankungen und somit auch dem 
Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwan-
kungen werden insbesondere durch die Ge-
schäftsentwicklung des emittierenden Unterneh-
mens sowie die Entwicklungen der Branche und 
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beein-
flusst.

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpa-
piere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das 
Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung 
eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen 
die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeit-
punkt der Emission, so fallen i. d. R. die Kurse der 
festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der 

NaspaFondsStrategie: Wachstum

Die Entwicklung an den Rentenmärkten wies im 
Berichtsjahr einige Schwankungen auf. Geprägt 
vom langsamen Ausstieg aus der ultralockeren 
Geldpolitik der Notenbanken kam es bei Staats-
anleihen aus Euroland zu höheren Zinserwartun-
gen und infolgedessen phasenweise zu Kursver-
lusten. Gleichzeitig verbesserte sich das globale 
Konjunkturumfeld stetig, wovon insbesondere 
Unternehmensanleihen mittlerer und geringer 
Bonität sowie Aktienengagements profitieren 
konnten. Das Fondsmanagement setzte in einem 
herausfordernden Marktumfeld auf die taktische 
Steuerung des Zinsänderungsrisikos (Duration) 
über Bund-Futures zur Erzielung von Zusatzerträ-
gen und zur Reduzierung von Portfolioschwan-
kungen. Zudem erfolgte eine aktive Steuerung 
des Aktieninvestitionsgrads über Futures und 
börsengehandelte Indexfonds.

Zum Ende des Berichtszeitraums bildeten im 
Rentenfondsbereich Staatsanleihen aus Euroland 
weiterhin den Investitionsschwerpunkt. Ein wei-
terer Fokus richtete sich auf Unternehmensanlei-
hen von Schuldnern unterschiedlicher Bonität, 
die im Verlauf der Berichtsperiode merklich re-
duziert wurden. Daneben waren unter anderem 
Fonds mit Staatsanleihen von Schwellenländern 
und flexible Rentenfonds berücksichtigt. Darüber 
hinaus waren Absolute Return-Fonds beigemischt, 
die zur Erhöhung der Renditepotenziale aufge-
stockt wurden. Der Anteil des Rentensegments 
(inklusive Absolute Return-Fonds) betrug zum 
Stichtag 51,5 Prozent und lag damit leicht über 
dem Wert zu Beginn des Berichtszeitraums.

Das Aktiensegment wurde schwerpunktmäßig 
über europäische Investitionen abgebildet. Enga-
gements in den USA und den Schwellenländern 
rundeten die Portfoliostruktur ab. Der Anteil von 
Aktienfonds betrug zum Stichtag 40,7 Prozent.

Während der Berichtsperiode erwiesen sich ins-
besondere die berücksichtigten Absolute Return-
Fonds und die flexible Steuerung der Duration als 
vorteilhaft. Dagegen entwickelten sich Bundes-
anleihen aufgrund der gestiegenen Zinserwar-
tungen leicht negativ. Darüber hinaus wirkten 
sich die teilweise nicht währungsgesicherten US-
Dollar-Bestände bei Aktien- und Rentenfonds 
ebenfalls nachteilig aus.
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Wertentwicklung 01.02.2017 – 31.01.2018 
NaspaFondsStrategie: Wachstum
Index: 31.01.2017 = 100
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Darstellung der Fondswertentwicklung auf Basis der 
Rücknahmepreise, Ausschüttungen zum Rücknahmepreis 
wiederangelegt.
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fonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den 
Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Ver-
mögensgegenstände und der verfolgten Anlage-
strategien. Das Engagement in Investmentantei-
len ist somit marktüblichen und spezifischen Risi-
ken unterworfen. Da die Manager der einzelnen 
Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann 
es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche 
Engagements tätigen. Hierdurch können sich be-
stehende Risiken kumulieren. 

Die Veräußerbarkeit von Vermögenswerten kann 
potenziell eingeschränkt sein (Liquiditätsrisiko). 
Dies kann beispielsweise dazu führen, dass gege-
benenfalls das investierte Kapital oder Teile hier-
von für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung 
stehen. Durch eine beeinträchtigte Liquidität von 
Vermögensgegenständen könnten zudem der 
Nettoinventarwert des Fonds und damit der An-
teilwert sinken. Bei dem Sondervermögen mani-
festierten sich im Berichtszeitraum keine wesent-
lichen Liquiditätsrisiken.

Unter operationellen Risiken versteht man die 
Gefahr von unmittelbaren und mittelbaren Ver-
lusten, die infolge der Unangemessenheit oder 
des Versagens von internen Verfahren, Menschen 
und Systemen oder von externen Ereignissen ein-
treten. Zur Bewertung und Vermeidung operatio-
neller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte 
Risikoüberprüfungen durch. Operationelle Risi-
ken haben sich im Berichtszeitraum nicht ver-
wirklicht. 

Der Jahresbericht muss zusätzliche, während des 
abgelaufenen Geschäftsjahres eingetretene we-
sentliche Änderungen der im Verkaufsprospekt 
aufgeführten Informationen enthalten. Im Be-
richtszeitraum gab es keine wesentlichen Ände-
rungen im Sinne der im Artikel 105 Abs. 1c) der 
Verordnung (EU) Nr. 231/2013 in Verbindung mit 
Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU genannten 
Informationen.

In der Berichtsperiode vom 1. Februar 2017 bis 
zum 31. Januar 2018 verzeichnete der Naspa-
FondsStrategie: Wachstum einen Wertzuwachs 
um 6,3 Prozent.

Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher 
Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen je-
doch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wert-
papiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche 
Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben ge-
ringere Zinsänderungs- und Kursrisiken als fest-
verzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzei-
ten.

Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten tätigen. 
Im Falle von Absicherungsgeschäften, die der 
Verringerung des Gesamtrisikos dienen, können 
ggf. auch die Renditechancen reduziert werden. 
Sofern im Rahmen der Anlagestrategie systema-
tisch Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt 
werden, kann sich das Verlustrisiko des Sonder-
vermögens erhöhen. Der Einsatz von Derivaten 
birgt Risiken. Diese sind u. a. Kursänderungen 
des Basiswerts, Hebelrisiken, Stillhalterrisiken 
sowie allgemeine Marktschwankungen.

Durch den Ausfall eines Ausstellers (Emittenten) 
oder eines Vertragspartners (Kontrahenten), ge-
gen den der Fonds Ansprüche hat, können für den 
Fonds Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko 
beschreibt die Auswirkung der besonderen Ent-
wicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben 
den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte 
auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch 
bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste 
durch Vermögensverfall von Emittenten eintre-
ten. Die Gegenpartei eines für Rechnung des 
Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise 
oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). 
Dies gilt sowohl für alle Verträge, die für Rech-
nung des Fonds geschlossen werden, als auch für 
alle Transaktionen mit Wertpapieren wie z. B. Ak-
tien und verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate.

Vermögenswerte des Fonds können in einer an-
deren Währung als der Fondswährung angelegt 
sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen 
und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen 
Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegen-
über der Fondswährung, so reduziert sich der 
Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert 
des Fondsvermögens.

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen 
Fonds erworben werden (so genannte „Ziel-

NaspaFondsStrategie: Wachstum
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Das Anlageziel des Teilfonds NaspaFondsStrategie: 
Chance ist der mittel- bis langfristige Kapitalzu-
wachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio 
sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im 
Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. 
Bei der Investition des Sondervermögens in die 
Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement 
hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der 
Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, 
dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlage-
klassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der 
Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen 
weicht das Management bei der Verteilung des 
Anlagebetrags auf die Anlageklassen von der Ge-
wichtung des Musterportfolios ab.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von 
Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der 
verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar in-
vestiert wird. Auf diese Weise soll die Risiko-
streuung erhöht und das Spezialistenwissen der 
Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb 
festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsma-
nagement die Gewichtung der Anlageklassen ge-
genüber dem Musterportfolio je nach Marktein-
schätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 Pro-
zent bis 100 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent bis 
100 Prozent, sonstige Fonds (z. B. Mischfonds) 
0 Prozent bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 Pro-
zent bis 30 Prozent, Bankguthaben 0 Prozent bis 
49 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von 
einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumen-
ten (Derivaten) getätigt werden.

Erfreuliche Wertsteigerung
Zu Beginn der Berichtsperiode bildeten europä-
ische Aktienfonds den Investitionsschwerpunkt. 
Ein weiterer Fokus lag auf dem US-amerikani-
schen Segment. Beigemischt wurden Engage-
ments in Japan und den Schwellenländern. 

Die Entwicklung an den Aktienmärkten wies im 
Berichtsjahr einige Schwankungen auf, war aber 
insgesamt von einer überaus freundlichen Ten-
denz bestimmt. Beflügelt von einer spürbaren 
Belebung des Wirtschaftswachstums und den 
proeuropäischen Wahlausgängen kam es an den 
Börsen zu einer starken Aufwärtsbewegung. Zu-
sätzliche Impulse für die Aktienmärkte lieferten 
die steigenden Unternehmensgewinne und die 
damit verbundenen attraktiven Dividendenren-

NaspaFondsStrategie: Chance
Tätigkeitsbericht

Übersicht der Anlagegeschäfte
NaspaFondsStrategie: Chance
im Berichtszeitraum

Wertpapier-Käufe in Euro

Renten 0

Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 2.371.880

Aktien 0

Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 18.339.781

Sonstige Wertpapiere und Fonds 0

Gesamt 20.711.661

Wertpapier-Verkäufe

Renten 0

Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 1.535.127

Aktien 0

Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 20.813.737

Sonstige Wertpapiere und Fonds 0

Gesamt 22.348.864

Fondsstruktur
NaspaFondsStrategie: Chance

Aktienfonds Europa 46,3 %
Aktienfonds Nordamerika 33,7 %
Aktienfonds Japan 7,9 %
Aktienfonds Schwellenländer 5,8 %
Barreserve, Geldmarktfonds, Sonstiges 6,3 %
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Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung 
des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und 
Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren 
sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wichtige Kennzahlen
NaspaFondsStrategie: Chance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Performance* 8,9% 3,8% 7,8%

Gesamtkostenquote 2,00%

ISIN LU0104457105

*  p.a./Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung
ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung



15

lung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der 
allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den 
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedin-
gungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst 
wird (Marktrisiken). 

Aktien und Aktienfonds unterliegen erfahrungs-
gemäß Kursschwankungen und somit auch dem 
Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwan-
kungen werden insbesondere durch die Ge-
schäftsentwicklung des emittierenden Unter-
nehmens sowie die Entwicklungen der Branche 
und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung be-
einflusst.

Vermögenswerte des Fonds können in einer an-
deren Währung als der Fondswährung angelegt 
sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlun-
gen und Erlöse aus solchen Anlagen in der ande-
ren Währung. Fällt der Wert dieser Währung ge-
genüber der Fondswährung, so reduziert sich der 
Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert 
des Fondsvermögens.

Die Risiken von Investmentanteilen, die für ei -
nen Fonds erworben werden (so genannte „Ziel-
fonds“), stehen in engem Zusammenhang mit 
den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen 
Vermögensgegenstände und der verfolgten An-
lagestrategien. Das Engagement in Investment-
anteilen ist somit marktüblichen und spezifi-
schen Risiken unterworfen. Da die Manager der 
einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig 

NaspaFondsStrategie: Chance

diten. Zudem unterstützte die überraschend 
schnelle Verabschiedung der US-Steuerreform 
zum Jahresende die Aktienmärkte. Von diesem 
Marktumfeld profitierten insbesondere Engage-
ments in Euroland, die einen merklichen Perfor-
mancebeitrag lieferten. US-amerikanische Aktien 
trugen ebenfalls zu einer positiven Wertentwick-
lung bei. Dagegen belastete das aktuelle Niedrig-
zinsumfeld die Liquiditätsposition. Darüber hin-
aus wirkte sich auch die Entwicklung des US-Dol-
lar und des japanischen Yen negativ auf die 
Wertentwicklung aus.

Das Vermögensmanagement setzte in einem her-
ausfordernden Marktumfeld auf die flexible Steu-
erung des Aktieninvestitionsgrads und erhöhte 
im Verlauf der Berichtsperiode zeitweilig die Ak-
tienfondsquote. Aufgrund der Aufwertung des 
Euro gegenüber einem Großteil der Währungen 
reduzierte das Management schrittweise die 
Währungssicherung im US-Dollar und baute eine 
Sicherung im Yen auf. Die japanische Notenbank 
wird auf längere Sicht an der lockeren Geldpolitik 
festhalten und infolgedessen dürfte sich der Yen 
tendenziell schwächer entwickeln.

Zum Ende der Berichtsperiode bildeten europä-
ische Aktienfonds weiterhin den Investitions-
schwerpunkt, deren Anteil im Verlauf des Be-
richtsjahres moderat erhöht wurde. Ein weiterer 
Fokus richtete sich auf US-amerikanische Anla-
gen, die eine leichte Reduktion erfuhren. Beige-
mischt wurden japanische Aktienfonds und En-
gagements in den Schwellenländern. Zum Ende 
des Berichtsjahres waren 93,7 Prozent des Fonds-
vermögens in Aktienfonds angelegt. Die Quote 
lag damit leicht unter dem Wert zu Beginn der 
Berichtsperiode.

Im Folgenden werden wesentliche Risiken und 
wirtschaftliche Unsicherheiten erläutert:

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesell-
schaft für Rechnung des Fonds investiert, sind 
Risiken ausgesetzt. So können Wertverluste auf-
treten, indem der Marktwert der Vermögensge-
genstände fällt oder Kassa- und Terminpreise 
sich unterschiedlich entwickeln.

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz-
produkten hängt insbesondere von der Entwick-
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Wertentwicklung 01.02.2017 – 31.01.2018 
NaspaFondsStrategie: Chance
Index: 31.01.2017 = 100

01/17 03/17 05/17 07/17 09/17 11/17 01/18

Darstellung der Fondswertentwicklung auf Basis der 
Rücknahmepreise, Ausschüttungen zum Rücknahmepreis 
wiederangelegt.
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handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Ziel-
fonds gleiche Engagements tätigen. Hierdurch 
können sich bestehende Risiken kumulieren. 

Die Veräußerbarkeit von Vermögenswerten kann 
potenziell eingeschränkt sein (Liquiditätsrisiko). 
Dies kann beispielsweise dazu führen, dass gege-
benenfalls das investierte Kapital oder Teile hier-
von für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung 
stehen. Durch eine beeinträchtigte Liquidität von 
Vermögensgegenständen könnten zudem der 
Nettoinventarwert des Fonds und damit der An-
teilwert sinken. Bei dem Sondervermögen mani-
festierten sich im Berichtszeitraum keine we-
sentlichen Liquiditätsrisiken.

Unter operationellen Risiken versteht man die 
Gefahr von unmittelbaren und mittelbaren Ver-
lusten, die infolge der Unangemessenheit oder 
des Versagens von internen Verfahren, Menschen 
und Systemen oder von externen Ereignissen 
eintreten. Zur Bewertung und Vermeidung ope-
rationeller Risiken führt die Gesellschaft detail-
lierte Risikoüberprüfungen durch. Operationelle 
Risiken haben sich im Berichtszeitraum nicht 
verwirklicht. 

Der Jahresbericht muss zusätzliche, während des 
abgelaufenen Geschäftsjahres eingetretene we-
sentliche Änderungen der im Verkaufsprospekt 
aufgeführten Informationen enthalten. Im Be-
richtszeitraum gab es keine wesentlichen Ände-
rungen im Sinne der im Artikel 105 Abs. 1c) der 
Verordnung (EU) Nr. 231/2013 in Verbindung mit 
Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU genannten 
Informationen.

In der Berichtsperiode vom 1. Februar 2017 bis 
zum 31. Januar 2018 verzeichnete der Naspa-
FondsStrategie: Chance einen Wertzuwachs um 
8,9 Prozent.

NaspaFondsStrategie: Chance
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Das Anlageziel des Teilfonds NaspaFondsStrategie: 
ChancePlus ist der mittel- bis langfristige Kapital-
zuwachs durch ein breit gestreutes Anlageport-
folio sowie eine positive Entwicklung der Kurse 
der im Sondervermögen enthaltenen Vermögens-
werte. Bei der Investition des Sondervermögens 
in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanage-
ment hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung 
der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das 
heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen 
Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung 
der Entwicklungschancen einzelner Anlageklas-
sen weicht das Management bei der Verteilung 
des Anlagebetrags auf die Anlageklassen von der 
Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fonds-
management strebt bei diesem Fonds an, nahezu 
100 Prozent des Fondsvermögens in  Aktienfonds 
zu investieren.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von 
Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der 
verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar in-
vestiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreu-
ung erhöht und das Spezialistenwissen der Ziel-
fondsmanager genutzt werden. Innerhalb festge-
legter Anlagegrenzen kann das Fondsmanage -
ment die Gewichtung der Anlageklassen gegen-
über dem Musterportfolio je nach Markteinschät-
zung variieren: Anteil Aktienfonds 50 Prozent bis 
100 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent, sonstige 
Fonds (z. B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent, 
Geldmarktfonds 0 Prozent bis 30 Prozent, Bank-
guthaben 0 Prozent bis 49 Prozent. Weiterhin 
können Geschäfte in von einem Basiswert abge-
leiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) getätigt 
werden.

Fonds profitiert von hoher Aktienfondsquote
Zu Beginn des Berichtszeitraums legte das Ma-
nagement den Investitionsschwerpunkt auf euro-
päische und US-amerikanische Aktienfonds. Bei-
gemischt wurden daneben auf japanische Aktien-
anlagen ausgerichtete Fonds sowie Branchen -
fonds. Engagements im Segment Schwellenlän-
der und Alternative Investments rundeten die 
Portfoliostruktur ab.

Die Entwicklung an den Aktienmärkten wies im 
Berichtsjahr einige Schwankungen auf, war aber 
insgesamt von einer überaus freundlichen Ten-
denz bestimmt. Beflügelt von einer spürbaren Be-

NaspaFondsStrategie: ChancePlus
Tätigkeitsbericht

Übersicht der Anlagegeschäfte
NaspaFondsStrategie: ChancePlus 
im Berichtszeitraum

Wertpapier-Käufe in Euro

Renten 0

Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 0

Aktien 0

Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 34.990.063

Sonstige Wertpapiere und Fonds 0

Gesamt 34.990.063

Wertpapier-Verkäufe

Renten 0

Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 0

Aktien 0

Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 35.543.351

Sonstige Wertpapiere und Fonds 0

Gesamt 35.543.351

Fondsstruktur
NaspaFondsStrategie: ChancePlus

Aktienfonds Europa 35,2 %
Aktienfonds Nordamerika 32,6 %
Aktienfonds Branchen 10,2 %
Aktienfonds Schwellenländer 9,2 %
Aktienfonds Japan 8,8 %
Aktienfonds Welt 0,9 %
Alternative Investmentfonds 2,6 %
Barreserve, Sonstiges 0,5 %
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Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung 
des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und 
Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren 
sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wichtige Kennzahlen
NaspaFondsStrategie: ChancePlus

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Performance* 14,1% 8,7% 11,9%

Gesamtkostenquote 2,57%

ISIN LU0202181771

*  p.a./Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung
ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung
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Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz-
produkten hängt insbesondere von der Entwick-
lung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der 
allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den 
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedin-
gungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst 
wird (Marktrisiken). 

Aktien und Aktienfonds unterliegen erfahrungs-
gemäß Kursschwankungen und somit auch dem 
Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwan-
kungen werden insbesondere durch die Geschäfts-
entwicklung des emittierenden Unternehmens 
sowie die Entwicklungen der Branche und die ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.

Vermögenswerte des Fonds können in einer an-
deren Währung als der Fondswährung angelegt 
sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen 
und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen 
Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegen-
über der Fondswährung, so reduziert sich der 
Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert 
des Fondsvermögens.

Das Sondervermögen investiert darüber hinaus in 
weitere Segmente wie Immobilien, Rohstoffe, 
Zertifikate oder Alternative Investments. Über die 
mit traditionellen Anlagen in Aktien und Renten-
papiere verbundenen Risiken hinaus ergeben sich 
bei den skizzierten Anlagearten oft spezifische 
Risiken, bei manchen beispielsweise aufgrund 
der Langfristigkeit und fehlender Liquidität der 
Anlagen oder eines niedrigeren Standards der 

NaspaFondsStrategie: ChancePlus

lebung des Wirtschaftswachstums und den pro-
europäischen Wahlausgängen kam es an den Bör-
sen zu einer starken Aufwärtsbewegung. Zusätz -
liche Impulse für die Aktienmärkte lieferten die 
steigenden Unternehmensgewinne und die damit 
verbundenen attraktiven Dividendenrenditen. 
Zudem unterstützte die überraschend schnelle 
Verabschiedung der US-Steuerreform zum Jah-
resende die Aktienmärkte. Von diesem Marktum-
feld profitierten insbesondere Engagements in 
Euroland und lieferten einen merklichen Perfor-
mancebeitrag. US-amerikanische Aktien trugen 
ebenfalls zu einer positiven Wertentwicklung bei. 
Erfreulich tendierten auch die berücksichtigten 
Branchenfonds.

Das Vermögensmanagement setzte im Berichts-
zeitraum auf die flexible Steuerung des Aktienin-
vestitionsgrads. Aufgrund der Aufwertung des 
Euro gegenüber einem Großteil der Währungen 
reduzierte das Management die Währungssiche-
rung im US-Dollar und baute eine Sicherung im 
Yen auf. Die japanische Notenbank wird auf län-
gere Sicht an der lockeren Geldpolitik festhalten 
und infolgedessen dürfte sich der Yen tendenziell 
schwächer entwickeln.

Zum Ende der Berichtsperiode bildeten europä-
ische Aktienfonds weiterhin den Investitions-
schwerpunkt, deren Anteil im Verlauf des Be-
richtsjahrs moderat reduziert wurde. Ein weiterer 
Fokus richtete sich auf US-amerikanische Anla-
gen, die eine geringfügige Erhöhung erfuhren. 
Beigemischt wurden Engagements in Japan, den 
Schwellenländern, Branchenfonds und Alternati-
ven Investments. Darüber hinaus wurde ein glo-
bal orientierter Aktienfonds in die Portfoliostruk-
tur aufgenommen. Der Investitionsgrad betrug 
zum Stichtag 99,5 Prozent.

Im Folgenden werden wesentliche Risiken und 
wirtschaftliche Unsicherheiten erläutert:

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesell-
schaft für Rechnung des Fonds investiert, sind Ri-
siken ausgesetzt. So können Wertverluste auftre-
ten, indem der Marktwert der Vermögensgegen-
stände fällt oder Kassa- und Terminpreise sich 
unterschiedlich entwickeln.

95

100

105

110

115

120

Wertentwicklung 01.02.2017 – 31.01.2018 
NaspaFondsStrategie: ChancePlus
Index: 31.01.2017 = 100
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Darstellung der Fondswertentwicklung auf Basis der 
Rücknahmepreise, Ausschüttungen zum Rücknahmepreis 
wiederangelegt.
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In der Berichtsperiode vom 1. Februar 2017 bis 
zum 31. Januar 2018 verzeichnete der Naspa-
FondsStrategie: ChancePlus einen erfreulichen 
Wertzuwachs um 14,1 Prozent.

Rechnungslegung. Durch Engagements in diesen 
Segmenten können teilweise hohe Gewinne, aber 
auch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust ein-
treten.

Die Risiken von Investmentanteilen, die für ei-
nen Fonds erworben werden (so genannte „Ziel-
fonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den 
Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Ver-
mögensgegenstände und der verfolgten Anlage-
strategien. Das Engagement in Investmentantei-
len ist somit marktüblichen und spezifischen Risi-
ken unterworfen. Da die Manager der einzelnen 
Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann 
es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche 
Engagements tätigen. Hierdurch können sich be-
stehende Risiken kumulieren. 

Die Veräußerbarkeit von Vermögenswerten kann 
potenziell eingeschränkt sein (Liquiditätsrisiko). 
Dies kann beispielsweise dazu führen, dass gege-
benenfalls das investierte Kapital oder Teile hier-
von für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung 
stehen. Durch eine beeinträchtigte Liquidität von 
Vermögensgegenständen könnten zudem der 
Nettoinventarwert des Fonds und damit der An-
teilwert sinken. Bei dem Sondervermögen mani-
festierten sich im Berichtszeitraum keine wesent-
lichen Liquiditätsrisiken.

Unter operationellen Risiken versteht man die 
Gefahr von unmittelbaren und mittelbaren Ver-
lusten, die infolge der Unangemessenheit oder 
des Versagens von internen Verfahren, Menschen 
und Systemen oder von externen Ereignissen ein-
treten. Zur Bewertung und Vermeidung operatio-
neller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte 
Risikoüberprüfungen durch. Operationelle Risi-
ken haben sich im Berichtszeitraum nicht ver-
wirklicht. 

Der Jahresbericht muss zusätzliche, während des 
abgelaufenen Geschäftsjahres eingetretene we-
sentliche Änderungen der im Verkaufsprospekt 
aufgeführten Informationen enthalten. Im Be-
richtszeitraum gab es keine wesentlichen Ände-
rungen im Sinne der im Artikel 105 Abs. 1c) der 
Verordnung (EU) Nr. 231/2013 in Verbindung mit 
Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU genannten 
Informationen.

NaspaFondsStrategie: ChancePlus
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NaspaFondsStrategie: Ertrag
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2018

Gliederung nach Anlageart - Land  Kurswert  % des
  in EUR  Fondsver-
   mögens 
I. Vermögensgegenstände   
1. Investmentanteile   
Deutschland  5.076.910,10 27,54
Großbritannien  937.322,17 5,08
Irland  277.729,28 1,51
Luxemburg  9.647.939,66 52,34
2. Derivate  -8.580,00 -0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 2.478.553,60 13,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände 31.159,64 0,16
II. Verbindlichkeiten -4.375,82 -0,02
III. Fondsvermögen 18.436.658,63 100,00 *) 

Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert  % des
  in EUR  Fondsver-
   mögens 
I. Vermögensgegenstände   
1. Investmentanteile   
EUR  15.939.901,21 86,47
2. Derivate  -8.580,00 -0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 2.478.553,60 13,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände 31.159,64 0,16
II. Verbindlichkeiten -4.375,82 -0,02
III. Fondsvermögen 18.436.658,63 100,00 *) 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.   
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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
  Anteile 31.01.2018 Zugänge Abgänge  in EUR Fondsver-
  bzw. Whg.  im Berichtszeitraum   mögens
Wertpapier-Investmentanteile         15.939.901,21 86,47
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile         6.613.014,40 35,88
EUR         6.613.014,40 35,88
DE000DK1CJZ4 Deka Bund + S Finanz: 7-15 

Inhaber-Anteile I   ANT 17.215 1.175 310 EUR 106,420 1.832.020,30 9,94
LU0107368036 Deka-BasisStrategie Renten 

Inhaber-Anteile CF   ANT 4.420 0 0 EUR 106,680 471.525,60 2,56
LU0112241566 Deka-CorporateBond Euro 

Inhaber-Anteile CF   ANT 8.350 0 0 EUR 55,550 463.842,50 2,52
LU0350136957 Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF   ANT 3.680 3.680 0 EUR 99,320 365.497,60 1,98
DE000DK091G0 Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF   ANT 4.270 4.270 0 EUR 113,170 483.235,90 2,62
DE0007019416 Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile   ANT 20.450 1.100 300 EUR 67,770 1.385.896,50 7,52
LU0350482435 DekaLuxTeam - Emerging Markets 

Inhaber-Anteile   ANT 1.660 1.660 0 EUR 141,710 235.238,60 1,28
DE000DK2J6R7 Deka-RentenStrategie Global 

Inhaber-Anteile PB   ANT 4.580 4.580 0 EUR 100,530 460.427,40 2,50
DE0008474537 RenditDeka Inhaber-Anteile CF   ANT 39.000 0 0 EUR 23,470 915.330,00 4,96
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile         9.326.886,81 50,59
EUR         9.326.886,81 50,59
LU0836079631 AGIF-All.Merger Arbitrage Str. 

Inhaber Anteile I   ANT 340 425 85 EUR 1.063,530 361.600,20 1,96
LU0840619489 AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W   ANT 191 0 42 EUR 1.994,040 380.861,64 2,07
LU1072451542 B.S.F.-Bl.Em.Mkts Flex.Dyn.Bd 

Actions Nom.A2   ANT 2.070 2.070 0 EUR 116,340 240.823,80 1,31
LU0359002093 BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. 

Act.Nom. A2 Acc. Hdg   ANT 21.000 42.300 21.300 EUR 8,910 187.110,00 1,01
LU0050372472 BGF - Euro Bond Fund Act. Nom. Cl.A 2   ANT 48.500 0 0 EUR 28,660 1.390.010,00 7,54
LU0438336264 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A   ANT 7.520 3.720 0 EUR 122,220 919.094,40 4,99
LU0094488615 G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg.Shares   ANT 8.600 26.900 18.300 EUR 6,470 55.642,00 0,30
LU0256063883 GAM Multibd-Local Emerging Bd 

Act.au Port. A dis.   ANT 2.600 5.141 2.541 EUR 71,470 185.822,00 1,01
IE00BQSBX418 GAM STAR - MBS Total Return 

Reg.Shs Hed.Inst.Acc.   ANT 25.600 25.600 0 EUR 10,849 277.729,28 1,51
LU1438036433 GAM STAR(LUX)-Merger Arbitrage 

Actions Nom. I Cap.   ANT 3.550 3.550 0 EUR 102,880 365.224,00 1,98
LU0262418394 GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf 

Reg.Shares Base   ANT 5.270 5.270 0 EUR 17,520 92.330,40 0,50
LU0011889846 Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland 

Actions Nom. A2 (Acc.)   ANT 9.125 0 3.690 EUR 51,590 470.758,75 2,55
LU0113993801 Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets 

Actions Nom. R Acc.   ANT 16.950 32.900 15.950 EUR 14,453 244.974,96 1,33
LU0599213559 JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond 

AN.JPMEMSB A   ANT 2.650 2.650 0 EUR 87,960 233.094,00 1,26
LU0108415935 JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd 

N.-Ant.A(ac.) (he.)   ANT 245 810 565 EUR 225,130 55.156,85 0,30
LU0661985969 JPMorgan-Euroland Dynamic Fund 

A.N.JPM-ED.A(per)   ANT 1.920 0 1.620 EUR 255,470 490.502,40 2,66
LU0289089384 JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd 

AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)   ANT 27.500 27.500 0 EUR 17,410 478.775,00 2,60
LU0474363974 Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. 

Actions Nom. D   ANT 1.670 1.670 0 EUR 293,830 490.696,10 2,66
LU0113257694 Schroder ISF Euro Corp.Bond 

Namensanteile A Acc   ANT 21.200 0 1.000 EUR 22,409 475.079,28 2,58
LU0106235293 Schroder ISF Euro Equity 

Namensanteile A Acc   ANT 13.790 6.800 9.210 EUR 39,739 548.000,81 2,97
LU0849399786 Schroder ISF Euro High Yield 

Namensant. A Acc   ANT 1.878 3.350 1.472 EUR 143,344 269.199,09 1,46
GB00B3D8PZ13 Thread.Focus Invt-Cred.Opps 

Nam.-Ant.Ins.Gross Acc   ANT 340.000 0 0 EUR 1,363 463.352,00 2,51
GB0002771383 Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd 

Namens-Ant. R Acc   ANT 47.227 0 9.000 EUR 10,036 473.970,17 2,57
LU0086177085 UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] 

Inhaber-Anteile P   ANT 852 110 538 EUR 207,840 177.079,68 0,96
Summe Wertpapiervermögen       EUR  15.939.901,21 86,47
          
Derivate          
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen 
handelt es sich um verkaufte Positionen.)          
Zins-Derivate          
Forderungen/ Verbindlichkeiten          
Zinsterminkontrakte         -8.580,00 -0,05
EURO Bund Future (FGBL) März 18  XEUR EUR 600.000     -8.580,00 -0,05
Summe der Zins-Derivate       EUR  -8.580,00 -0,05
          
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds          
Bankguthaben          
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle          
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  EUR 95.872,86   % 100,000 95.872,86 0,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen          
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  JPY 788,00   % 100,000 5,83 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  USD 13.454,43   % 100,000 10.818,94 0,06
Summe der Bankguthaben       EUR  106.697,63 0,58
Geldmarktfonds          
Gruppeneigene Geldmarktfonds         2.371.855,97 12,86
EUR         2.371.855,97 12,86
LU0230155797 Deka-Cash Inhaber-Anteile   ANT 48.023 29.150 30.850 EUR 49,390 2.371.855,97 12,86
Summe der Geldmarktfonds       EUR  2.371.855,97 12,86
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere 
und Geldmarktfonds       EUR  2.478.553,60 13,44
          

NaspaFondsStrategie: Ertrag
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2018
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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
  Anteile 31.01.2018 Zugänge Abgänge  in EUR Fondsver-
  bzw. Whg.  im Berichtszeitraum   mögens
Sonstige Vermögensgegenstände          
Einschüsse (Initial Margins)    EUR 15.543,60     15.543,60 0,08
Forderungen aus Anteilscheingeschäften   EUR 437,49     437,49 0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen    EUR 15.178,55     15.178,55 0,08
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände       EUR  31.159,64 0,16
          
Sonstige Verbindlichkeiten          
Verwaltungsvergütung    EUR -4.178,21     -4.178,21 -0,02
Taxe d‘Abonnement    EUR -276,28     -276,28 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten    EUR 78,67     78,67 0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten       EUR  -4.375,82 -0,02
          
Fondsvermögen       EUR  18.436.658,63 100,00 *)
Umlaufende Anteile       STK  379.835,000 
Anteilwert       EUR  48,54 
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)         86,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)         -0,05
          
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.         
 
          
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30./31.01.2018
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.01.2018

   
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2018   
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,24360 = 1 Euro (EUR) 
Japan, Yen  (JPY) 135,25500 = 1 Euro (EUR)  

Marktschlüssel 
Terminbörsen 
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

  
Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.01.2018 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
-  gekaufte Terminkontrakte

auf Renten    EUR  954.540,00

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
 Anteile bzw. Zugänge Abgänge
 Nominal in Whg.
Wertpapier-Investmentanteile    
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile    
EUR    
DE000ETFL011 Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile ANT 4.050 4.050
DE000ETFL268 Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile ANT 0 23.000
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile    
EUR    
LU0788519535 AGIF-Allianz Euro Hi.Yld Def. Inhaber Anteile I ANT 0 429
LU0905751987 AGIF-Allianz Euro Hi.Yld Def. Inhaber Anteile WT ANT 256 256
LU0890597635 JPMorgan Fds-Glob.Bond Opp.Fd AN.JPM-Gbl B.Op.A ANT 0 5.500
LU0563303998 LO Fds-Euro BBB-BB Fundamental Namens-Ant.P (Acc.) ANT 0 35.200
LU0133807163 Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P ANT 0 2.880
LU0510167264 Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Act. Nom. DH Cap. ANT 7.850 7.850
GB00B465TP48 Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd Reg.Shares RGA ANT 0 287.000
LU0723564463 UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO Inhab-Anteile P-acc ANT 0 2.580
USD    
LU0940382277 B.S.F.-Bl.Em.Mkts Flex.Dyn.Bd Actions Nom.A2 ANT 2.100 2.100
LU0278470058 BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act. Nom. Cl.A2 ANT 8.700 8.700
LU0234573771 G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg.Shares Acc. ANT 0 12.630
LU0107851205 GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur A ANT 2.270 2.270
LU0599213476 JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond AN. JPM-EMSB A ANT 3.880 3.880
LU0344579056 JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Namens-Ant.A (acc.) ANT 0 1.490
    
Geldmarktfonds    
Gruppeneigene Geldmarktfonds    
EUR    
DE0007019440 Deka-Liquidität Inhaber-Anteile ANT 0 16.250

NaspaFondsStrategie: Ertrag
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Entwicklung des Fondsvermögens  
   EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres  18.057.369,20
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr  -385.382,74
2. Zwischenausschüttungen  -154.697,51
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)  258.485,43
 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: 1.511.430,87 
 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: -1.252.945,44 
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich  -3.249,17
5. Ergebnis des Geschäftsjahres  664.133,42
 davon nichtrealisierte Gewinne *) 324.014,20 
 davon nichtrealisierte Verluste *) -35.630,49 
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres  18.436.658,63

*)  nur Nettoveränderung gemeint

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Geschäftsjahres  374.426,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile  31.274,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile  25.865,000
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Geschäftsjahres  379.835,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich  
Geschäftsjahr Fondsvermögen Anteilwert Anteilumlauf
  am Ende des Geschäftsjahres  
  EUR EUR Stück
2015 21.013.440,17 50,16 418.949,000
2016 19.177.067,04 47,39 404.642,000
2017 18.057.369,20 48,23 374.426,000
2018 18.436.658,63 48,54 379.835,000 

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

NaspaFondsStrategie: Ertrag
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Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.02.2017 bis 31.01.2018 (inkl. Ertragsausgleich)  
   EUR
I.  Erträge ***) 
1.  Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)  -789,53
 davon aus negativen Einlagezinsen  -867,43
 davon aus positiven  Einlagezinsen  77,90
2.  Erträge aus Investmentanteilen  128.164,23
3.  Bestandsprovisionen  64.004,15
4.  Ordentlicher Ertragsausgleich  774,85
 Summe der Erträge  192.153,70
  
II.  Aufwendungen 
1.  Zinsen aus Kreditaufnahmen  174,32
2.  Verwaltungsvergütung  50.303,74
3.  Prüfungs- und Veröffentlichungskosten  19.060,75
4.  Vertriebsprovision  73.156,05
5.  Taxe d‘Abonnement  3.087,98
6.  Sonstige Aufwendungen  311,50
 davon aus EMIR-Kosten  93,60
7.  Ordentlicher Aufwandsausgleich  793,84
 Summe der Aufwendungen  146.888,18
  
III.  Ordentlicher Nettoertrag  45.265,52
  
IV.  Veräußerungsgeschäfte 
1.  Realisierte Gewinne  488.957,02
2.  Realisierte Verluste  -158.472,83
 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften **)  330.484,19
 enthält außerordentlichen Ertragsausgleich  3.268,16
  
V.  Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres  375.749,71
1.  Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  324.014,20
2.  Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste  -35.630,49
  
VI.  Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres **)  288.383,71
  
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres  664.133,42
  
Gemäß Art. 17 Verwaltungsreglement fanden im Geschäftsjahr folgende Zwischenausschüttungen statt:
15. Dezember 2017 EUR 0,41 je Anteil   
  
Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen eine Vertriebsprovision.  
  
**)   Ergebnis-Zusammensetzung: 
 Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Finanztermin- und Optionsgeschäften 
  Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier- und Finanztermingeschäften 
  
***)   Aufgrund der Anlegerstruktur erfolgt die Differenzierung nach In- und Ausland aus deutscher Sicht. 
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Verwendung der Erträge  

Berechnung der Zwischenausschüttung   

I.  Für die Ausschüttung verfügbar EUR insgesamt EUR je Anteil *)
1.  Vortrag aus dem Vorjahr 1.224.624,53 3,25
2.  Realisiertes Ergebnis für den Zeitraum 
 vom 1.1.2017 bis 15.12.2017 293.583,58 0,78
3.  Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II.  Nicht für die Ausschüttung verwendet  
1.  Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2.  Vortrag auf neue Rechnung 1.363.510,60 3,61
III.  Gesamtausschüttung 154.697,51 0,41
1.  Zwischenausschüttung 1) 154.697,51 0,41
2.  Endausschüttung 0,00 0,00
   
 Umlaufende Anteile per Ex-Tag: 377.311,000 
   
1) Zwischenausschüttung am 15. Dezember 2017  

Berechnung der Ertragsthesaurierung (abzgl. Zwischenausschüttung)   

I.  Für die Wiederanlage verfügbar EUR insgesamt EUR je Anteil *)
1.  Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 221.052,20 0,58
2.  Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
3.  Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag 0,00 0,00
II.  Wiederanlage 221.052,20 0,58
   
 Umlaufende Anteile: Stück 379.835,000 
   
*)  Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.  
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26

NaspaFondsStrategie: Ertrag
Anhang

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten *)
Instrumentenart Kontrahent Counterparty Exposure
  in EUR
Zinsterminkontrakte Eurex Frankfurt AG -8.580,00
  
*) Zu diesen Geschäften wurden keine Sicherheiten hinterlegt

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet der Manager den relativen Value at Risk-Ansatz an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds 
zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:
70% Citi WGBI, 30% STOXX® Gbl 1800 (t)

Maximalgrenze: 200,00% 

Limitauslastung für das Marktrisiko
minimale Auslastung: 23,25%
maximale Auslastung: 68,49%
durchschnittliche Auslastung: 38,43%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.2.2017 bis 31.1.2018 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 
99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Der Manager berechnet die Hebelwirkung sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Netto-
methode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Be-
rechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes und liefert daher keine Indika-
tion über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu 
Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr
(Nettomethode) (Bruttomethode)
1,0 1,0

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)     86,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)  -0,05
  
Umlaufende Anteile STK 379.835,000
Anteilwert EUR 48,54

Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen 
Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an 
einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrs-
werte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgege-
benheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded 
funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden 
oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Aus-
nahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Be-
trag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügba-
ren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder 
deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-
Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt 
werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. 
Reuters-Fixing) umgerechnet.

Die Aufwendungen betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,45%. 

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnitt-
lichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebüh-
ren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermitt-
lungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.



27

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

AGIF-All.Merger Arbitrage Str. Inhaber Anteile I 0,69
AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W 0,65
B.S.F.-Bl.Em.Mkts Flex.Dyn.Bd Actions Nom.A2 1,50
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom. A2 Acc. Hdg 1,00
BGF - Euro Bond Fund Act. Nom. Cl.A 2 0,75
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A 1,00
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I 0,48
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF 0,60
Deka-Cash Inhaber-Anteile 0,18
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF 0,75
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF 1,20
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF 0,75
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile 0,55
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile PB 0,75
DekaLuxTeam - Emerging Markets Inhaber-Anteile 1,50
G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg.Shares 1,10
GAM Multibd-Local Emerging Bd Act.au Port. A dis. 1,40
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc. 0,15
GAM STAR(LUX)-Merger Arbitrage Actions Nom. I Cap. 0,70
GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shares Base 1,25
JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond AN.JPMEMSB A 1,00
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd N.-Ant.A(ac.) (he.) 0,85
JPMorgan-Euroland Dynamic Fund A.N.JPM-ED.A(per) 1,50
JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr) 1,50
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Actions Nom. R Acc. 1,50
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.) 1,20
RenditDeka Inhaber-Anteile CF 0,65
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D 1,25
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc 0,75
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc 1,50
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. A Acc 0,40
Thread.Focus Invt-Cred.Opps Nam.-Ant.Ins.Gross Acc 0,50
Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Namens-Ant. R Acc 1,50
UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] Inhaber-Anteile P 1,26
 
 
Wesentliche sonstige Aufwendungen 
Aufsichtsbehördengebühren 204,00 EUR
 
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 4.984,39 EUR 
- davon aus EMIR-Kosten: 0,00 EUR 
 
 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Ent-
gelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszu-
zahlen ist. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10 Prozent des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütun-
gen und Entgelte belasten für die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister 
einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen. 
 
Die Verwahrstelle hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die folgenden mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Honorare: 
a) ein Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle, das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des Fonds während des betreffenden 
 Monats zu berechnen und auszuzahlen ist;  
b) Bearbeitungsgebühren für jede Transaktion für Rechnung des Fonds in Höhe der in Luxemburg banküblichen Gebühren. 
 
Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Invest-
mentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuzahlen. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung zugunsten der Vertriebsstellen („Vertriebsprovision“), die anteilig monatlich 
nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen zu berechnen und auszuzahlen ist. 
 
Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten: 
Verwaltungsvergütung:  bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,50% p.a.
Vertriebsprovision: bis zu 1,50% p.a., derzeit 0,40% p.a.
Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,10% p.a., derzeit keine
Ertragsverwendung:  Ausschüttung

Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31.12.2017)  

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssys-
teme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme defi-
niert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee
Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen 
Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

NaspaFondsStrategie: Ertrag
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Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach 
Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, 
der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berück-
sichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, 
 Kundenzufriedenheit.

Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung des Vorstands der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der
Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) 
unterliegt folgenden Regelungen:

-  Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitar-
beiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren auf-
geschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Vorstands-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wert-
entwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt 
der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der 
 Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfall bar
gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung
vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2017 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhän-
gigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 
2017 angemessen ausgestaltet.

Wesentliche Änderungen an dem Vergütungssystem oder der Vergütungspolitik der Deka International S.A. wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht vorgenommen. Zudem konnten 
keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung 1.260.545,22 EUR
davon feste Vergütung 1.146.512,22 EUR
davon variable Vergütung 114.033,00 EUR

Zahl der Mitarbeiter der KVG 19

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an Risktaker < 500.000,00 EUR
davon Vorstand < 500.000,00 EUR
davon andere Risktaker 0,00 EUR

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

Zusätzliche Informationspflichten

Schwer zu liquidierende Vermögenswerte gemäß Art. 23 Abs. 4 a der Richtlinie 2011/61/EU

Der Anteil der Vermögenswerte des Investmentvermögens, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gelten, beträgt 0%.

Grundzüge der Risikomanagement-Systeme gemäß Art. 23 Abs. 4 der Richtlinie 2011/61/EU

Die von der Gesellschaft eingesetzten Risikomanagement-Systeme beinhalten eine ständige Risikocontrolling-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Über-
wachung aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst.
Als Marktrisiko wird das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen verstanden, das aus Wertveränderungen der Vermögenswerte aufgrund von nachteiligen Änderungen von 
Marktpreisen resultiert. Die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos erfolgt im Regelfall durch die Ermittlung des Value-at-Risk (VaR) über die Vermögenswerte des In-
vestmentvermögens. Bei der Ermittlung des Value-at-Risk kann der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die historische Simulation oder die Monte-Carlo-Simulation verwendet werden. 
Die ermittelten Werte, sowie die eingesetzten Methoden werden regelmäßig mittels geeigneter Backtesting-Verfahren auf ihre Prognosegüte überprüft.
Sofern der qualifizierte Ansatz / VaR-Ansatz nicht zum Tragen kommt, erfolgt die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos auf Grundlage des einfachen Ansatzes / Commit-
ment-Ansatzes. Dabei werden Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in entsprechende Positionen in den zu Grunde liegenden Basiswerten umgerechnet. Die Summe al-
ler einzelnen Anrechnungsbeträge / Commitments (absolute Werte) nach Aufrechnung eventueller Gegenpositionen (Netting) und Deckungsposten (Hedging) darf für Zwecke 
der Risikobegrenzung den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, liquidiert 
oder geschlossen werden kann und dass dadurch die Erfüllung von Rückgabeverlangen der Anteilscheininhaber oder von sonstigen Zahlungsverpflichtungen beeinträchtigt 
wird. Die Liquidität des Investmentvermögens sowie seiner Vermögenswerte wird durch die von der Gesellschaft festgelegten Liquiditätsmessvorkehrungen regelmäßig erfasst. 
Die Vorkehrungen zur Liquiditätsmessung beinhalten die Betrachtung von sowohl quantitativen als auch qualitativen Informationen der Vermögenswerte des Investmentver-
mögens unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation. 
Adressenausfallrisiken resultieren aus Emittenten- und Kontrahentenrisiken. Als Emittentenrisiko wird die Gefahr von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten 
verstanden. Das Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus der Tatsache resultiert, dass die Gegenpartei eines Geschäfts bei der Abwicklung 
von Leistungsansprüchen ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen kann. Die Messung des Adressenausfallrisikos erfolgt auf Basis einer internen Bonitätsein-
stufung der Adressen. Dabei wird anhand einer Analyse quantitativer und qualitativer Faktoren die Bonität der Adressen in ein internes Ratingsystem überführt.
Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft oder aus externen Ereignissen resultiert. 
Für die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden zusätzlich regelmäßig Stresstests durchgeführt, welche die Auswirkungen aus potentiell möglichen Verände-
rungen von Marktbedingungen im Stressfall auf das Investmentvermögen untersuchen.
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Zur Risikosteuerung hat die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken angemessene Risikolimits eingerichtet, denen Frühwarnstufen vorgeschaltet sind. Die Definition der Risi-
kolimits erfolgt unter Berücksichtigung von gesetzlichen oder vertraglichen Vorgaben sowie im Einklang mit dem individuellen Risikoprofil des Investmentvermögens. Die Ein-
haltung der Risikolimits wird bewertungstäglich überwacht. Für den Fall eines tatsächlichen oder zu erwartenden Überschreitens von Risikolimits existieren geeignete Informa-
tions- und Eskalationsmaßnahmen um Abhilfe im besten Interesse des Anlegers zu schaffen. Daneben erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Geschäftslei-
tung und des Verwaltungsrates der Gesellschaft über den aktuellen Risikostand des Investmentvermögens, Überschreitungen von Risikolimits sowie den abgeleiteten 
Maßnahmen.
Die im Rahmen der Risikomanagement-Systeme eingesetzten Risikomessvorkehrungen, -prozesse und -verfahren sowie die Grundsätze für das Risikomanagement werden von 
der Gesellschaft regelmäßig auf Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft.

Unterrichtung über das Risikoprofil des Investmentvermögens sowie Überschreiten von Risikolimits gemäß Art. 23 Abs. 4 c der Richtlinie 2011/61/EU

Unter Berücksichtigung der in Abschnitt „Anlagepolitik“ des Verkaufsprospektes  genannten Anlagegrundsätze ergeben sich für den Fonds im Wesentlichen solche Risiken, die 
bei NaspaFondsStrategie: Ertrag mit der Anlage in Investmentanteile sowie Anleihen verbunden sind.
Bezüglich Anlagen in Investmentanteile sind das Marktrisiko und das Liquiditätsrisiko zu nennen. Daneben wird insbesondere auch auf Risiken hingewiesen, die in Verbindung 
mit den Anlagestrategien und Anlagegrundsätzen der eingesetzten Investmentanteile stehen.
Bei Anlagen in Anleihen spielen das allgemeine Marktrisiko, das Adressenausfallrisiko, das Zinsänderungsrisiko, das Liquiditätsrisiko sowie das Länder- und Transferrisiko eine 
wesentliche Rolle. In Bezug auf weitere potentielle Risiken, die sich für den Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ergeben können, wird auf den Abschnitt „Risikohinweise“ des 
Verkaufsprospektes verwiesen.

Im Rahmen der von der Gesellschaft durchgeführten Überwachung der wesentlichen Risiken gab es im Berichtszeitraum keine Auffälligkeiten.
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NaspaFondsStrategie: Wachstum
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2018

Gliederung nach Anlageart - Land  Kurswert  % des
  in EUR  Fondsver-
   mögens 
I. Vermögensgegenstände   
1. Investmentanteile   
Deutschland  7.939.937,91 20,00
Großbritannien  1.479.113,86 3,73
Irland  591.259,60 1,49
Luxemburg  26.609.675,92 66,96
2. Derivate  -17.020,00 -0,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 3.053.056,80 7,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände 82.688,76 0,21
II. Verbindlichkeiten -17.722,77 -0,04
III. Fondsvermögen 39.720.990,08 100,00 *) 

Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert  % des
  in EUR  Fondsver-
   mögens 
I. Vermögensgegenstände   
1. Investmentanteile   
EUR  36.619.987,29 92,18
2. Derivate  -17.020,00 -0,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 3.053.056,80 7,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände 82.688,76 0,21
II. Verbindlichkeiten -17.722,77 -0,04
III. Fondsvermögen 39.720.990,08 100,00 *)
   
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.   
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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
  Anteile 31.01.2018 Zugänge Abgänge  in EUR Fondsver-
  bzw. Whg.  im Berichtszeitraum   mögens
Wertpapier-Investmentanteile         36.619.987,29 92,18
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile         10.632.066,91 26,77
EUR         10.632.066,91 26,77
DE000DK1CJZ4 Deka Bund + S Finanz: 7-15 

Inhaber-Anteile I   ANT 37.200 2.400 0 EUR 106,420 3.958.824,00 9,98
LU0107368036 Deka-BasisStrategie Renten 

Inhaber-Anteile CF   ANT 9.100 0 0 EUR 106,680 970.788,00 2,44
LU0112241566 Deka-CorporateBond Euro 

Inhaber-Anteile CF   ANT 7.500 0 0 EUR 55,550 416.625,00 1,05
LU0350136957 Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF   ANT 8.000 8.000 0 EUR 99,320 794.560,00 2,00
DE0007019416 Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile   ANT 44.133 1.600 0 EUR 67,770 2.990.893,41 7,53
LU0350482435 DekaLuxTeam - Emerging Markets 

Inhaber-Anteile   ANT 3.600 3.600 0 EUR 141,710 510.156,00 1,28
DE000DK2J6R7 Deka-RentenStrategie Global 

Inhaber-Anteile PB   ANT 9.850 9.850 0 EUR 100,530 990.220,50 2,49
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile         25.987.920,38 65,41
EUR         25.987.920,38 65,41
LU0836079631 AGIF-All.Merger Arbitrage Str. 

Inhaber Anteile I   ANT 475 900 425 EUR 1.063,530 505.176,75 1,27
LU0840619489 AGIF-Allianz German Equity 

Inhaber Anteile W   ANT 829 0 150 EUR 1.994,040 1.653.059,16 4,16
LU1072451542 B.S.F.-Bl.Em.Mkts Flex.Dyn.Bd 

Actions Nom.A2   ANT 4.420 4.420 0 EUR 116,340 514.222,80 1,29
LU0359002093 BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. 

Act.Nom. A2 Acc. Hdg   ANT 45.150 90.650 45.500 EUR 8,910 402.286,50 1,01
LU0050372472 BGF - Euro Bond Fund Act. Nom. Cl.A 2   ANT 102.700 36.500 0 EUR 28,660 2.943.382,00 7,41
LU0438336264 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A   ANT 4.000 0 0 EUR 122,220 488.880,00 1,23
LU0094488615 G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg.Shares   ANT 18.500 57.800 39.300 EUR 6,470 119.695,00 0,30
LU0256063883 GAM Multibd-Local Emerging Bd 

Act.au Port. A dis.   ANT 5.630 11.170 5.540 EUR 71,470 402.376,10 1,01
IE00BQSBX418 GAM STAR - MBS Total Return 

Reg.Shs Hed.Inst.Acc.   ANT 54.500 54.500 0 EUR 10,849 591.259,60 1,49
LU1438036433 GAM STAR(LUX)-Merger Arbitrage 

Actions Nom. I Cap.   ANT 4.800 4.800 0 EUR 102,880 493.824,00 1,24
LU0262418394 GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf 

Reg.Shares Base   ANT 11.400 11.400 0 EUR 17,520 199.728,00 0,50
LU0133267202 GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf 

Reg.Shares E   ANT 28.500 62.800 34.300 EUR 36,790 1.048.515,00 2,64
LU0451950314 Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd 

Act. Nom. A2 (Acc.)   ANT 3.620 0 0 EUR 155,600 563.272,00 1,42
LU0011889846 Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland 

Actions Nom. A2 (Acc.)   ANT 39.300 0 11.000 EUR 51,590 2.027.487,00 5,10
LU0113993801 Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets 

Actions Nom. R Acc.   ANT 36.510 72.500 35.990 EUR 14,453 527.671,73 1,33
LU0599213559 JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond 

AN.JPMEMSB A   ANT 5.650 5.650 0 EUR 87,960 496.974,00 1,25
LU0108415935 JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd 

N.-Ant.A(ac.) (he.)   ANT 530 1.740 1.210 EUR 225,130 119.318,90 0,30
LU0661985969 JPMorgan-Euroland Dynamic Fund 

A.N.JPM-ED.A(per)   ANT 7.877 0 1.903 EUR 255,470 2.012.337,19 5,07
LU0289089384 JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd 

AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)   ANT 116.400 0 8.500 EUR 17,410 2.026.524,00 5,10
LU0474363974 Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. 

Actions Nom. D   ANT 6.860 7.230 370 EUR 293,830 2.015.673,80 5,07
LU0113257694 Schroder ISF Euro Corp.Bond 

Namensanteile A Acc   ANT 46.600 0 0 EUR 22,409 1.044.278,04 2,63
LU0106235293 Schroder ISF Euro Equity 

Namensanteile A Acc   ANT 59.670 29.500 55.830 EUR 39,739 2.371.226,13 5,97
LU0849399786 Schroder ISF Euro High Yield 

Namensant. A Acc   ANT 3.890 7.130 3.240 EUR 143,344 557.606,22 1,40
GB00B3D8PZ13 Thread.Focus Invt-Cred.Opps 

Nam.-Ant.Ins.Gross Acc   ANT 360.000 0 0 EUR 1,363 490.608,00 1,24
GB0002771383 Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd 

Namens-Ant. R Acc   ANT 98.496 0 21.000 EUR 10,036 988.505,86 2,49
LU0086177085 UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] 

Inhaber-Anteile P   ANT 1.960 220 0 EUR 207,840 407.366,40 1,03
LU0723564463 UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO 

Inhab-Anteile P-acc   ANT 5.205 0 400 EUR 187,640 976.666,20 2,46
Summe Wertpapiervermögen       EUR  36.619.987,29 92,18
          
Derivate          
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen 
handelt es sich um verkaufte Positionen.)          
Zins-Derivate          
Forderungen/ Verbindlichkeiten          
Zinsterminkontrakte         -17.020,00 -0,04
EURO Bund Future (FGBL) März 18  XEUR EUR 1.200.000     -17.020,00 -0,04
Summe der Zins-Derivate       EUR  -17.020,00 -0,04
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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
  Anteile 31.01.2018 Zugänge Abgänge  in EUR Fondsver-
  bzw. Whg.  im Berichtszeitraum   mögens
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds          
Bankguthaben          
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle          
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  EUR 162.415,64   % 100,000 162.415,64 0,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen          
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  JPY 2.505.064,00   % 100,000 18.521,05 0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  USD 46.855,61   % 100,000 37.677,40 0,09
Summe der Bankguthaben       EUR  218.614,09 0,55
Geldmarktfonds          
Gruppeneigene Geldmarktfonds         2.834.442,71 7,14
EUR         2.834.442,71 7,14
LU0230155797 Deka-Cash Inhaber-Anteile   ANT 57.389 91.000 99.400 EUR 49,390 2.834.442,71 7,14
Summe der Geldmarktfonds       EUR  2.834.442,71 7,14
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere 
und Geldmarktfonds       EUR  3.053.056,80 7,69
          
Sonstige Vermögensgegenstände          
Einschüsse (Initial Margins)    EUR 31.087,90     31.087,90 0,08
Forderungen aus Anteilscheingeschäften   EUR 1.905,93     1.905,93 0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen    EUR 49.694,93     49.694,93 0,13
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände       EUR  82.688,76 0,21
          
Sonstige Verbindlichkeiten          
Verwaltungsvergütung    EUR -17.378,06     -17.378,06 -0,04
Taxe d‘Abonnement    EUR -442,56     -442,56 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten    EUR 97,85     97,85 0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten       EUR  -17.722,77 -0,04
          
Fondsvermögen       EUR  39.720.990,08 100,00  *)
Umlaufende Anteile       STK  815.395,000 
Anteilwert       EUR  48,71 
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)         92,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)         -0,04
          
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.         
 
          
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30./31.01.2018
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.01.2018
 
  
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2018   
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,24360 = 1 Euro (EUR) 
Japan, Yen  (JPY) 135,25500 = 1 Euro (EUR)  

Marktschlüssel 
Terminbörsen 
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

  
Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.01.2018 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
-  gekaufte Terminkontrakte

auf Renten    EUR  1.909.080,00

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
 Anteile bzw. Zugänge Abgänge
 Nominal in Whg.
Wertpapier-Investmentanteile    
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile    
EUR    
DE000ETFL011 Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile ANT 17.500 17.500
DE000ETFL029 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile ANT 0 23.130
DE000ETFL268 Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile ANT 0 92.700
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile    
EUR    
LU0976572031 AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile WT ANT 0 335
LU0788519535 AGIF-Allianz Euro Hi.Yld Def. Inhaber Anteile I ANT 0 716
LU0905751987 AGIF-Allianz Euro Hi.Yld Def. Inhaber Anteile WT ANT 363 363
DE0008475047 Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A ANT 0 14.791
LU0890597635 JPMorgan Fds-Glob.Bond Opp.Fd AN.JPM-Gbl B.Op.A ANT 0 11.200
LU0563303998 LO Fds-Euro BBB-BB Fundamental Namens-Ant.P (Acc.) ANT 0 77.400
LU0133807163 Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P ANT 0 6.050
LU0510167264 Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Act. Nom. DH Cap. ANT 33.800 33.800
USD    
LU0940382277 B.S.F.-Bl.Em.Mkts Flex.Dyn.Bd Actions Nom.A2 ANT 4.600 4.600
LU0278470058 BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act. Nom. Cl.A2 ANT 18.800 18.800
LU0234573771 G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg.Shares Acc. ANT 0 26.880
LU0107851205 GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur A ANT 4.920 4.920
LU0599213476 JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond AN. JPM-EMSB A ANT 8.250 8.250
LU0344579056 JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Namens-Ant.A (acc.) ANT 0 3.130
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Entwicklung des Fondsvermögens  
   EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres  38.389.985,32
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr  -579.455,14
2. Zwischenausschüttungen  -235.210,01
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)  -248.695,48
 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: 3.357.686,02 
 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: -3.606.381,50 
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich  6.474,33
5. Ergebnis des Geschäftsjahres  2.387.891,06
 davon nichtrealisierte Gewinne *) 1.418.279,14 
 davon nichtrealisierte Verluste *) -92.210,85 
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres  39.720.990,08

*) nur Nettoveränderung gemeint   

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Geschäftsjahres  820.314,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile  70.223,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile  75.142,000
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Geschäftsjahres  815.395,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich  
Geschäftsjahr Fondsvermögen Anteilwert Anteilumlauf
  am Ende des Geschäftsjahres  
  EUR EUR Stück
2015 42.152.357,51 48,95 861.172,000
2016 38.752.195,68 45,46 852.355,000
2017 38.389.985,32 46,80 820.314,000
2018 39.720.990,08 48,71 815.395,000 

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.
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Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.02.2017 bis 31.01.2018 (inkl. Ertragsausgleich)  
   EUR
I.  Erträge ***) 
1.  Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)  -2.081,88
 davon aus negativen Einlagezinsen  -2.218,84
 davon aus positiven  Einlagezinsen  136,96
2.  Erträge aus Investmentanteilen  218.396,51
3.  Bestandsprovisionen  197.722,71
4.  Ordentlicher Ertragsausgleich  -1.645,91
 Summe der Erträge  412.391,43
  
II.  Aufwendungen 
1.  Zinsen aus Kreditaufnahmen  363,59
2.  Verwaltungsvergütung  199.898,82
3.  Prüfungs- und Veröffentlichungskosten  29.061,13
4.  Vertriebsprovision  196.724,41
5.  Taxe d‘Abonnement  4.947,79
6.  Sonstige Aufwendungen  320,10
 davon aus EMIR-Kosten  93,60
7.  Ordentlicher Aufwandsausgleich  -2.673,46
 Summe der Aufwendungen  428.642,38
  
III.  Ordentlicher Nettoertrag  -16.250,95
  
IV.  Veräußerungsgeschäfte 
1.  Realisierte Gewinne  1.534.067,03
2.  Realisierte Verluste  -455.993,31
 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften **)  1.078.073,72
 enthält außerordentlichen Ertragsausgleich  -7.501,88
  
V.  Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres  1.061.822,77
1.  Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  1.418.279,14
2.  Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste  -92.210,85
  
VI.  Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres **)  1.326.068,29
  
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres  2.387.891,06
  
Gemäß Art. 17 Verwaltungsreglement fanden im Geschäftsjahr folgende Zwischenausschüttungen statt: 
15. Dezember 2017  EUR 0,29 je Anteil  
  
Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen eine Vertriebsprovision.  
  
**)  Ergebnis-Zusammensetzung: 
 Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Finanztermin- und Optionsgeschäften 
 Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier- und Finanztermingeschäften 
  
***)    Aufgrund der Anlegerstruktur erfolgt die Differenzierung nach In- und Ausland aus deutscher Sicht. 

Verwendung der Erträge
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Verwendung der Erträge

Berechnung der Zwischenausschüttung   

I.  Für die Ausschüttung verfügbar EUR insgesamt EUR je Anteil *)
1.  Vortrag aus dem Vorjahr 3.963.706,99 4,89
2.  Realisiertes Ergebnis für den Zeitraum 
 vom 1.1.2017 bis 15.12.2017 839.510,60 1,04
3.  Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II.  Nicht für die Ausschüttung verwendet  
1.  Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2.  Vortrag auf neue Rechnung 4.568.007,58 5,63
III.  Gesamtausschüttung 235.210,01 0,29
1.  Zwischenausschüttung 1) 235.210,01 0,29
2.  Endausschüttung 0,00 0,00
   
 Umlaufende Anteile per Ex-Tag: 811.069,000 
   
1) Zwischenausschüttung am 15. Dezember 2017  

Berechnung der Ertragsthesaurierung (abzgl. Zwischenausschüttung)   

I.  Für die Wiederanlage verfügbar EUR insgesamt EUR je Anteil *)
1.  Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 826.612,76 1,01
2.  Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
3.  Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag 0,00 0,00
II.  Wiederanlage 826.612,76 1,01 
  
 Umlaufende Anteile: Stück 815.395,000 
   
*)  Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.  
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NaspaFondsStrategie: Wachstum
Anhang

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten *)
Instrumentenart Kontrahent Counterparty Exposure
  in EUR
Zinsterminkontrakte Eurex Frankfurt AG -17.020,00
  
*) Zu diesen Geschäften wurden keine Sicherheiten hinterlegt

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet der Manager den relativen Value at Risk-Ansatz an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds 
zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:
60% EURO STOXX®, 40% Citi WGBI (t)

Maximalgrenze: 200,00% 

Limitauslastung für das Marktrisiko
minimale Auslastung: 39,70%
maximale Auslastung: 79,16%
durchschnittliche Auslastung: 57,27%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.2.2017 bis 31.1.2018 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 
99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Der Manager berechnet die Hebelwirkung sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettome-
thode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berech-
nung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes und liefert daher keine Indikation 
über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absi-
cherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr
(Nettomethode) (Bruttomethode)
1,0 1,0

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)     92,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)  -0,04
  
Umlaufende Anteile STK 815.395,000
Anteilwert EUR 48,71

Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen 
Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an 
einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrs-
werte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgege-
benheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded 
funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden 
oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Aus-
nahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Be-
trag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügba-
ren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder 
deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-
Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt 
werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. 
Reuters-Fixing) umgerechnet.

Die Aufwendungen betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,81%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnitt-
lichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebüh-
ren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermitt-
lungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
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Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

AGIF-All.Merger Arbitrage Str. Inhaber Anteile I 0,69
AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W 0,65
B.S.F.-Bl.Em.Mkts Flex.Dyn.Bd Actions Nom.A2 1,50
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom. A2 Acc. Hdg 1,00
BGF - Euro Bond Fund Act. Nom. Cl.A 2 0,75
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A 1,00
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I 0,48
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF 0,60
Deka-Cash Inhaber-Anteile 0,18
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF 0,75
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF 1,20
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile 0,55
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile PB 0,75
DekaLuxTeam - Emerging Markets Inhaber-Anteile 1,50
G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg.Shares 1,10
GAM Multibd-Local Emerging Bd Act.au Port. A dis. 1,40
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc. 0,15
GAM STAR(LUX)-Merger Arbitrage Actions Nom. I Cap. 0,70
GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shares Base 1,25
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Reg.Shares E 1,75
JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond AN.JPMEMSB A 1,00
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd N.-Ant.A(ac.) (he.) 0,85
JPMorgan-Euroland Dynamic Fund A.N.JPM-ED.A(per) 1,50
JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr) 1,50
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Actions Nom. R Acc. 1,50
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act. Nom. A2 (Acc.) 0,75
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.) 1,20
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D 1,25
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc 0,75
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc 1,50
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. A Acc 0,40
Thread.Focus Invt-Cred.Opps Nam.-Ant.Ins.Gross Acc 0,50
Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Namens-Ant. R Acc 1,50
UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] Inhaber-Anteile P 1,26
UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO Inhab-Anteile P-acc 1,63 

 
Wesentliche sonstige Aufwendungen 
Aufsichtsbehördengebühren 204,00 EUR
 
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 8.162,68 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 0,00 EUR

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Ent-
gelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszu-
zahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10 Prozent des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütun-
gen und Entgelte belasten für die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister 
einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwahrstelle hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die folgenden mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Honorare:
a) ein Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle, das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des Fonds während des betreffenden Mo-
nats zu berechnen und auszuzahlen ist; 
b) Bearbeitungsgebühren für jede Transaktion für Rechnung des Fonds in Höhe der in Luxemburg banküblichen Gebühren.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Invest-
mentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung zugunsten der Vertriebsstellen („Vertriebsprovision“), die anteilig monatlich 
nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten: 
Verwaltungsvergütung:  bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,75% p.a.
Vertriebsprovision: bis zu 1,50% p.a., derzeit 0,50% p.a.
Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,10% p.a., derzeit keine
Ertragsverwendung:  Ausschüttung

Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31.12.2017)  

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssys-
teme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme defi-
niert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee
Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen 
Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

NaspaFondsStrategie: Wachstum
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Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach 
Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, 
der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berück-
sichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, 
 Kundenzufriedenheit.

Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung des Vorstands der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der
Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) 
unterliegt folgenden Regelungen:

-  Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitar-
beiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren auf-
geschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Vorstands-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wert-
entwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt 
der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der 
 Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfall bar
gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung
vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2017 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhän-
gigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 
2017 angemessen ausgestaltet.

Wesentliche Änderungen an dem Vergütungssystem oder der Vergütungspolitik der Deka International S.A. wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht vorgenommen. Zudem konnten 
keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung 1.260.545,22 EUR
davon feste Vergütung 1.146.512,22 EUR
davon variable Vergütung 114.033,00 EUR

Zahl der Mitarbeiter der KVG 19

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an Risktaker < 500.000,00 EUR
davon Vorstand < 500.000,00 EUR
davon andere Risktaker 0,00 EUR

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

Zusätzliche Informationspflichten

Schwer zu liquidierende Vermögenswerte gemäß Art. 23 Abs. 4 a der Richtlinie 2011/61/EU

Der Anteil der Vermögenswerte des Investmentvermögens, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gelten, beträgt 0%.

Grundzüge der Risikomanagement-Systeme gemäß Art. 23 Abs. 4 der Richtlinie 2011/61/EU

Die von der Gesellschaft eingesetzten Risikomanagement-Systeme beinhalten eine ständige Risikocontrolling-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Über-
wachung aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst.
Als Marktrisiko wird das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen verstanden, das aus Wertveränderungen der Vermögenswerte aufgrund von nachteiligen Änderungen von 
Marktpreisen resultiert. Die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos erfolgt im Regelfall durch die Ermittlung des Value-at-Risk (VaR) über die Vermögenswerte des In-
vestmentvermögens. Bei der Ermittlung des Value-at-Risk kann der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die historische Simulation oder die Monte-Carlo-Simulation verwendet werden. 
Die ermittelten Werte, sowie die eingesetzten Methoden werden regelmäßig mittels geeigneter Backtesting-Verfahren auf ihre Prognosegüte überprüft.
Sofern der qualifizierte Ansatz / VaR-Ansatz nicht zum Tragen kommt, erfolgt die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos auf Grundlage des einfachen Ansatzes / Commit-
ment-Ansatzes. Dabei werden Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in entsprechende Positionen in den zu Grunde liegenden Basiswerten umgerechnet. Die Summe al-
ler einzelnen Anrechnungsbeträge / Commitments (absolute Werte) nach Aufrechnung eventueller Gegenpositionen (Netting) und Deckungsposten (Hedging) darf für Zwecke 
der Risikobegrenzung den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, liquidiert 
oder geschlossen werden kann und dass dadurch die Erfüllung von Rückgabeverlangen der Anteilscheininhaber oder von sonstigen Zahlungsverpflichtungen beeinträchtigt 
wird. Die Liquidität des Investmentvermögens sowie seiner Vermögenswerte wird durch die von der Gesellschaft festgelegten Liquiditätsmessvorkehrungen regelmäßig erfasst. 
Die Vorkehrungen zur Liquiditätsmessung beinhalten die Betrachtung von sowohl quantitativen als auch qualitativen Informationen der Vermögenswerte des Investmentver-
mögens unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation. 
Adressenausfallrisiken resultieren aus Emittenten- und Kontrahentenrisiken. Als Emittentenrisiko wird die Gefahr von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten 
verstanden. Das Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus der Tatsache resultiert, dass die Gegenpartei eines Geschäfts bei der Abwicklung 
von Leistungsansprüchen ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen kann. Die Messung des Adressenausfallrisikos erfolgt auf Basis einer internen Bonitätsein-
stufung der Adressen. Dabei wird anhand einer Analyse quantitativer und qualitativer Faktoren die Bonität der Adressen in ein internes Ratingsystem überführt.
Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft oder aus externen Ereignissen resultiert. 
Für die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden zusätzlich regelmäßig Stresstests durchgeführt, welche die Auswirkungen aus potentiell möglichen Verände-
rungen von Marktbedingungen im Stressfall auf das Investmentvermögen untersuchen.

NaspaFondsStrategie: Wachstum
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Zur Risikosteuerung hat die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken angemessene Risikolimits eingerichtet, denen Frühwarnstufen vorgeschaltet sind. Die Definition der Risi-
kolimits erfolgt unter Berücksichtigung von gesetzlichen oder vertraglichen Vorgaben sowie im Einklang mit dem individuellen Risikoprofil des Investmentvermögens. Die Ein-
haltung der Risikolimits wird bewertungstäglich überwacht. Für den Fall eines tatsächlichen oder zu erwartenden Überschreitens von Risikolimits existieren geeignete Informa-
tions- und Eskalationsmaßnahmen um Abhilfe im besten Interesse des Anlegers zu schaffen. Daneben erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Geschäftslei-
tung und des Verwaltungsrates der Gesellschaft über den aktuellen Risikostand des Investmentvermögens, Überschreitungen von Risikolimits sowie den abgeleiteten 
Maßnahmen.
Die im Rahmen der Risikomanagement-Systeme eingesetzten Risikomessvorkehrungen, -prozesse und -verfahren sowie die Grundsätze für das Risikomanagement werden von 
der Gesellschaft regelmäßig auf Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft.

Unterrichtung über das Risikoprofil des Investmentvermögens sowie Überschreiten von Risikolimits gemäß Art. 23 Abs. 4 c der Richtlinie 2011/61/EU

Unter Berücksichtigung der in Abschnitt „Anlagepolitik“ des Verkaufsprospektes  genannten Anlagegrundsätze ergeben sich für den Fonds im Wesentlichen solche Risiken, die 
bei NaspaFondsStrategie: Wachstum mit der Anlage in Investmentanteile, Aktien sowie Anleihen verbunden sind.
Bezüglich Anlagen in Investmentanteile sind das Marktrisiko und das Liquiditätsrisiko zu nennen. Daneben wird insbesondere auch auf Risiken hingewiesen, die in Verbindung 
mit den Anlagestrategien und Anlagegrundsätzen der eingesetzten Investmentanteile stehen.
Hinsichtlich Anlagen in Aktien sind das allgemeine Marktrisiko sowie unternehmensspezifische Risiken und das Liquiditätsrisiko zu nennen. Bei Anlagen in Anleihen spielen 
das allgemeine Marktrisiko, das Adressenausfallrisiko, das Zinsänderungsrisiko, das Liquiditätsrisiko sowie das Länder- und Transferrisiko eine wesentliche Rolle. In Bezug auf 
weitere potentielle Risiken, die sich für den Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ergeben können, wird auf den Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospektes verwiesen.

Im Rahmen der von der Gesellschaft durchgeführten Überwachung der wesentlichen Risiken gab es im Berichtszeitraum keine Auffälligkeiten.

NaspaFondsStrategie: Wachstum
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NaspaFondsStrategie: Chance
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2018

Gliederung nach Anlageart - Land  Kurswert  % des
  in EUR  Fondsver-
   mögens 
I. Vermögensgegenstände   
1. Investmentanteile   
Deutschland  4.534.044,00 10,53
Großbritannien  1.141.981,00 2,65
Luxemburg  34.688.997,06 80,53
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 2.684.647,04 6,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände 46.589,07 0,11
II. Verbindlichkeiten -19.153,84 -0,05
III. Fondsvermögen 43.077.104,33 100,00 *) 

Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert  % des
  in EUR  Fondsver-
   mögens 
I. Vermögensgegenstände   
1. Investmentanteile   
EUR  35.615.065,07 82,68
USD  4.749.956,99 11,03
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 2.684.647,04 6,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände 46.589,07 0,11
II. Verbindlichkeiten -19.153,84 -0,05
III. Fondsvermögen 43.077.104,33 100,00 *) 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.   
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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
  Anteile 31.01.2018 Zugänge Abgänge  in EUR Fondsver-
  bzw. Whg.  im Berichtszeitraum   mögens
Wertpapier-Investmentanteile         40.365.022,06 93,71
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile         12.861.964,98 29,86
EUR         12.861.964,98 29,86
LU0203962963 IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile   ANT 123.155 6.250 1.500 EUR 51,980 6.401.596,90 14,86
LU0203963185 IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile   ANT 30.644 2.000 616 EUR 210,820 6.460.368,08 15,00
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile         6.680.975,40 15,51
EUR         6.680.975,40 15,51
DE000ETFL029 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF 

Inhaber-Anteile   ANT 25.000 0 0 EUR 36,530 913.250,00 2,12
DE000ETFL284 Deka MSCI Europe UCITS ETF 

Inhaber-Anteile  ANT 64.700 0 0 EUR 13,500 873.450,00 2,03
LU0368601893 Deka-Europa Aktien Spezial 

Inhaber-Anteile I(A)  ANT 11.940 600 760 EUR 179,810 2.146.931,40 4,98
DE0008474503 DekaFonds Inhaber-Anteile CF   ANT 23.200 0 3.200 EUR 118,420 2.747.344,00 6,38
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile         20.822.081,68 48,34
EUR         16.072.124,69 37,31
LU0133267202 GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf 

Reg.Shares E  ANT 33.900 19.200 4.300 EUR 36,790 1.247.181,00 2,90
LU0612441583 GS Fds-GS Japan Equity Ptf 

Reg.Shs Oth.Cur.Shs A.   ANT 19.300 0 4.500 EUR 21,830 421.319,00 0,98
LU0011889846 Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland 

Actions Nom. A2 (Acc.)   ANT 4.300 0 1.200 EUR 51,590 221.837,00 0,51
LU0661985969 JPMorgan-Euroland Dynamic Fund 

A.N.JPM-ED.A(per)   ANT 12.675 0 1.550 EUR 255,470 3.238.082,25 7,52
LU0210072939 JPMorgan-Europe Dyna.Small 

Cap PM-EDSC A(per)   ANT 23.200 0 4.200 EUR 47,820 1.109.424,00 2,58
LU0289089384 JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd 

AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)   ANT 67.000 67.000 0 EUR 17,410 1.166.470,00 2,71
LU0582533245 Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. 

Actions Nom. D   ANT 7.350 3.650 0 EUR 167,840 1.233.624,00 2,86
LU0474363974 Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. 

Actions Nom. D   ANT 11.336 11.336 0 EUR 293,830 3.330.856,88 7,73
LU0236737465 Schroder ISF Japanese Equity 

Namens-Ant. A Acc. H.   ANT 23.850 46.240 51.390 EUR 124,166 2.961.349,56 6,87
GB00B0PHJS66 Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co 

Namens-Ant. R Acc   ANT 386.000 0 20.000 EUR 2,959 1.141.981,00 2,65
USD         4.749.956,99 11,03
LU0106261372 Schroder ISF US Large Cap N

amensanteile A Acc   ANT 23.120 1.000 4.780 USD 157,521 2.928.493,05 6,80
LU0205194284 Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ 

Namensant. A Acc.   ANT 7.200 7.200 0 USD 314,607 1.821.463,94 4,23
Summe Wertpapiervermögen       EUR  40.365.022,06 93,71
          
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds          
Bankguthaben          
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle          
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  EUR 449.017,30   % 100,000 449.017,30 1,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen          
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  JPY 1.267.424,00   % 100,000 9.370,63 0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  USD 78.318,33   % 100,000 62.977,11 0,15
Summe der Bankguthaben       EUR  521.365,04 1,21
Geldmarktfonds          
Gruppeneigene Geldmarktfonds         2.163.282,00 5,02
EUR         2.163.282,00 5,02
LU0230155797 Deka-Cash Inhaber-Anteile   ANT 43.800 42.000 2.000 EUR 49,390 2.163.282,00 5,02
Summe der Geldmarktfonds       EUR  2.163.282,00 5,02
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere 
und Geldmarktfonds       EUR  2.684.647,04 6,23
          
Sonstige Vermögensgegenstände          
Forderungen aus Anteilscheingeschäften   EUR 758,52     758,52 0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen    EUR 45.830,55     45.830,55 0,11
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände       EUR  46.589,07 0,11
          
Sonstige Verbindlichkeiten          
Verwaltungsvergütung    EUR -16.968,77     -16.968,77 -0,04
Taxe d‘Abonnement    EUR -269,52     -269,52 0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften   EUR -2.329,74     -2.329,74 -0,01
Sonstige Verbindlichkeiten    EUR 414,19     414,19 0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten       EUR  -19.153,84 -0,05
          
Fondsvermögen       EUR  43.077.104,33 100,00  *)
Umlaufende Anteile       STK  801.143,000 
Anteilwert       EUR  53,77 
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)         93,71
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)         0,00
          
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.         
 
             

NaspaFondsStrategie: Chance
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2018
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Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30./31.01.2018
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.01.2018

Zum 31. Januar 2018 wurden die Wertpapiere des Investmentportflios, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, zum letzten verfügbaren Kurs (29. bzw. 30. bzw. 31. Januar 2018) 
bewertet. Aufgrund der Marktbewegungen zwischen dem 29. bzw. 30. und 31. Januar 2018 ergibt sich für den Fonds unter Zugrundelegung der Wertpapierkurse per ultimo ein 
Bewertungsunterschied von EUR -211.425,01, welcher einen signifikanten Einfluss i. H. v. -0,49% auf das Nettofondsvermögen darstellt. 
   
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2018   
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,24360 = 1 Euro (EUR) 
Japan, Yen  (JPY) 135,25500 = 1 Euro (EUR)   

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
 Anteile bzw. Zugänge Abgänge
 Nominal in Whg.
Wertpapier-Investmentanteile    
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile    
EUR    
DE000ETFL268 Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile ANT 0 53.800
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile    
EUR    
LU0723564463 UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO Inhab-Anteile P-acc ANT 0 5.630
JPY    
LU0106239873 Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc ANT 561.400 561.400
USD    
LU0590395801 JPM.FDS-US R.E.I.E.CACCDL Act.Nom.C (acc) ANT 0 8.670
LU0048388663 Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis ANT 0 84.520
LU0246276595 UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant. P-acc ANT 0 16.820
    
Geldmarktfonds    
Gruppeneigene Geldmarktfonds    
EUR    
DE0007019440 Deka-Liquidität Inhaber-Anteile ANT 6.000 28.917 

NaspaFondsStrategie: Chance



43

Entwicklung des Fondsvermögens  
   EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres  40.998.005,98
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr  -691.173,40
2. Zwischenausschüttungen  -516.337,25
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)  -316.120,43
 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: 3.355.021,36 
 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: -3.671.141,79 
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich  8.614,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres  3.594.115,19
 davon nichtrealisierte Gewinne *) 526.668,17 
 davon nichtrealisierte Verluste *) 70.552,11 
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres  43.077.104,33

*) nur Nettoveränderung gemeint   

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Geschäftsjahres  806.941,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile  64.765,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile  70.563,000
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Geschäftsjahres  801.143,000 

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich  
Geschäftsjahr Fondsvermögen Anteilwert Anteilumlauf
  am Ende des Geschäftsjahres  
  EUR EUR Stück
2015 44.821.543,34 50,78 882.661,000
2016 38.959.424,64 47,42 821.539,000
2017 40.998.005,98 50,81 806.941,000
2018 43.077.104,33 53,77 801.143,000 

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.
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Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.02.2017 bis 31.01.2018 (inkl. Ertragsausgleich)  
   EUR
I.  Erträge ***) 
1.  Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)  -545,44
 davon aus negativen Einlagezinsen  -1.499,05
 davon aus positiven  Einlagezinsen  953,61
2.  Erträge aus Investmentanteilen  185.674,19
3.  Bestandsprovisionen  182.664,04
4.  Ordentlicher Ertragsausgleich  -1.960,02
 Summe der Erträge  365.832,77
  
II.  Aufwendungen 
1.  Zinsen aus Kreditaufnahmen  495,36
2.  Verwaltungsvergütung  178.447,83
3.  Prüfungs- und Veröffentlichungskosten  30.430,93
4.  Vertriebsprovision  251.270,91
5.  Taxe d‘Abonnement  3.444,64
6.  Sonstige Aufwendungen  326,44
 davon aus EMIR-Kosten  93,60
7.  Ordentlicher Aufwandsausgleich  -3.527,59
 Summe der Aufwendungen  460.888,52
  
III.  Ordentlicher Nettoertrag  -95.055,75
  
IV.  Veräußerungsgeschäfte 
1.  Realisierte Gewinne  3.222.081,29
2.  Realisierte Verluste  -130.130,63
 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften **)  3.091.950,66
 enthält außerordentlichen Ertragsausgleich  -10.181,81
  
V.  Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres  2.996.894,91
  
1.  Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  526.668,17
2.  Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste  70.552,11
  
VI.  Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres **)  597.220,28
  
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres  3.594.115,19
  
Gemäß Art. 17 Verwaltungsreglement fanden im Geschäftsjahr folgende Zwischenausschüttungen statt: 
15. Dezember 2017 EUR 0,65 je Anteil   
  
**)   Ergebnis-Zusammensetzung: 
 Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier- und Devisengeschäften 
 Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapiergeschäften 
  
***)   Aufgrund der Anlegerstruktur erfolgt die Differenzierung nach In- und Ausland aus deutscher Sicht.
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Verwendung der Erträge

Berechnung der Zwischenausschüttung   

I.  Für die Ausschüttung verfügbar EUR insgesamt EUR je Anteil *)
1.  Vortrag aus dem Vorjahr 7.521.547,29 9,47
2.  Realisiertes Ergebnis für den Zeitraum 
 vom 1.1.2017 bis 15.12.2017 2.597.768,01 3,27
3.  Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II.  Nicht für die Ausschüttung verwendet  
1.  Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2.  Vortrag auf neue Rechnung 9.602.978,05 12,09
III.  Gesamtausschüttung 516.337,25 0,65
1.  Zwischenausschüttung 1) 516.337,25 0,65
2.  Endausschüttung 0,00 0,00
   
 Umlaufende Anteile per Ex-Tag: 794.365,000 
   
1) Zwischenausschüttung am 15. Dezember 2017  

Berechnung der Ertragsthesaurierung (abzgl. Zwischenausschüttung)   

I.  Für die Wiederanlage verfügbar EUR insgesamt EUR je Anteil *)
1.  Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.480.557,66 3,10
2.  Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
3.  Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag 0,00 0,00
II.  Wiederanlage 2.480.557,66 3,10 
  
 Umlaufende Anteile: Stück 801.143,000 
   
*)  Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.  
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NaspaFondsStrategie: Chance
Anhang

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet der Manager den relativen Value at Risk-Ansatz an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds 
zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:
100% STOXX® Global 1800 NR in EUR

Maximalgrenze: 200,00% 

Limitauslastung für das Marktrisiko
minimale Auslastung: 52,57%
maximale Auslastung: 88,83%
durchschnittliche Auslastung: 69,81%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.2.2017 bis 31.1.2018 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 
99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Der Manager berechnet die Hebelwirkung sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettome-
thode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berech-
nung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes und liefert daher keine Indikation 
über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absi-
cherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr
(Nettomethode) (Bruttomethode)
1,0 1,0

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)     93,71
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)  0,00
  
Umlaufende Anteile STK 801.143,000
Anteilwert EUR 53,77

Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen 
Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an 
einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrs-
werte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgege-
benheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded 
funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden 
oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Aus-
nahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Be-
trag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügba-
ren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder 
deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-
Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt 
werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. 
Reuters-Fixing) umgerechnet.

Die Aufwendungen betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 2,00%. 

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnitt-
lichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebüh-
ren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermitt-
lungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
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Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile 0,15
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile 0,30
Deka-Cash Inhaber-Anteile 0,18
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A) 0,45
DekaFonds Inhaber-Anteile CF 1,25
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Reg.Shares E 1,75
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs Oth.Cur.Shs A. 1,50
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile 1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile 1,00
JPMorgan-Euroland Dynamic Fund A.N.JPM-ED.A(per) 1,50
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap PM-EDSC A(per) 1,50
JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr) 1,50
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.) 1,20
Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nom. D 1,25
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D 1,25
Schroder ISF Japanese Equity Namens-Ant. A Acc. H. 1,25
Schroder ISF US Large Cap Namensanteile A Acc 1,25
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensant. A Acc. 1,50
Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co Namens-Ant. R Acc 1,50 

 
Wesentliche sonstige Aufwendungen 
Aufsichtsbehördengebühren 204,00 EUR
 
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 2.692,94 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 0,00 EUR

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Ent-
gelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszu-
zahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10 Prozent des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütun-
gen und Entgelte belasten für die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister 
einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwahrstelle hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die folgenden mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Honorare:
a) ein Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle, das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des Fonds während des betreffenden Mo-
nats zu berechnen und auszuzahlen ist; 
b) Bearbeitungsgebühren für jede Transaktion für Rechnung des Fonds in Höhe der in Luxemburg banküblichen Gebühren.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Invest-
mentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung zugunsten der Vertriebsstellen („Vertriebsprovision“), die anteilig monatlich 
nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten: 
Verwaltungsvergütung:  bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,90% p.a.
Vertriebsprovision: bis zu 1,50% p.a., derzeit 0,60% p.a.
Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,10% p.a., derzeit keine
Ertragsverwendung:  Ausschüttung

Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31.12.2017)  

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssys-
teme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme defi-
niert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee
Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen 
Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach 
Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, 
der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berück-
sichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, 
 Kundenzufriedenheit.

Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung des Vorstands der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der
Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) 
unterliegt folgenden Regelungen:

NaspaFondsStrategie: Chance
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-  Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitar-
beiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren auf-
geschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Vorstands-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wert-
entwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt 
der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der 
 Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfall bar
gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung
vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2017 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhän-
gigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 
2017 angemessen ausgestaltet.

Wesentliche Änderungen an dem Vergütungssystem oder der Vergütungspolitik der Deka International S.A. wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht vorgenommen. Zudem konnten 
keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung 1.260.545,22 EUR
davon feste Vergütung 1.146.512,22 EUR
davon variable Vergütung 114.033,00 EUR

Zahl der Mitarbeiter der KVG 19

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an Risktaker < 500.000,00 EUR
davon Vorstand < 500.000,00 EUR
davon andere Risktaker 0,00 EUR

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

Zusätzliche Informationspflichten

Schwer zu liquidierende Vermögenswerte gemäß Art. 23 Abs. 4 a der Richtlinie 2011/61/EU

Der Anteil der Vermögenswerte des Investmentvermögens, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gelten, beträgt 0%.

Grundzüge der Risikomanagement-Systeme gemäß Art. 23 Abs. 4 der Richtlinie 2011/61/EU

Die von der Gesellschaft eingesetzten Risikomanagement-Systeme beinhalten eine ständige Risikocontrolling-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Über-
wachung aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst.
Als Marktrisiko wird das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen verstanden, das aus Wertveränderungen der Vermögenswerte aufgrund von nachteiligen Änderungen von 
Marktpreisen resultiert. Die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos erfolgt im Regelfall durch die Ermittlung des Value-at-Risk (VaR) über die Vermögenswerte des In-
vestmentvermögens. Bei der Ermittlung des Value-at-Risk kann der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die historische Simulation oder die Monte-Carlo-Simulation verwendet werden. 
Die ermittelten Werte, sowie die eingesetzten Methoden werden regelmäßig mittels geeigneter Backtesting-Verfahren auf ihre Prognosegüte überprüft.
Sofern der qualifizierte Ansatz / VaR-Ansatz nicht zum Tragen kommt, erfolgt die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos auf Grundlage des einfachen Ansatzes / Commit-
ment-Ansatzes. Dabei werden Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in entsprechende Positionen in den zu Grunde liegenden Basiswerten umgerechnet. Die Summe al-
ler einzelnen Anrechnungsbeträge / Commitments (absolute Werte) nach Aufrechnung eventueller Gegenpositionen (Netting) und Deckungsposten (Hedging) darf für Zwecke 
der Risikobegrenzung den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, liquidiert 
oder geschlossen werden kann und dass dadurch die Erfüllung von Rückgabeverlangen der Anteilscheininhaber oder von sonstigen Zahlungsverpflichtungen beeinträchtigt 
wird. Die Liquidität des Investmentvermögens sowie seiner Vermögenswerte wird durch die von der Gesellschaft festgelegten Liquiditätsmessvorkehrungen regelmäßig erfasst. 
Die Vorkehrungen zur Liquiditätsmessung beinhalten die Betrachtung von sowohl quantitativen als auch qualitativen Informationen der Vermögenswerte des Investmentver-
mögens unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation. 
Adressenausfallrisiken resultieren aus Emittenten- und Kontrahentenrisiken. Als Emittentenrisiko wird die Gefahr von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten 
verstanden. Das Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus der Tatsache resultiert, dass die Gegenpartei eines Geschäfts bei der Abwicklung 
von Leistungsansprüchen ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen kann. Die Messung des Adressenausfallrisikos erfolgt auf Basis einer internen Bonitätsein-
stufung der Adressen. Dabei wird anhand einer Analyse quantitativer und qualitativer Faktoren die Bonität der Adressen in ein internes Ratingsystem überführt.
Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft oder aus externen Ereignissen resultiert. 
Für die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden zusätzlich regelmäßig Stresstests durchgeführt, welche die Auswirkungen aus potentiell möglichen Verände-
rungen von Marktbedingungen im Stressfall auf das Investmentvermögen untersuchen.

Zur Risikosteuerung hat die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken angemessene Risikolimits eingerichtet, denen Frühwarnstufen vorgeschaltet sind. Die Definition der Risi-
kolimits erfolgt unter Berücksichtigung von gesetzlichen oder vertraglichen Vorgaben sowie im Einklang mit dem individuellen Risikoprofil des Investmentvermögens. Die Ein-
haltung der Risikolimits wird bewertungstäglich überwacht. Für den Fall eines tatsächlichen oder zu erwartenden Überschreitens von Risikolimits existieren geeignete Informa-
tions- und Eskalationsmaßnahmen um Abhilfe im besten Interesse des Anlegers zu schaffen. Daneben erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Geschäftslei-
tung und des Verwaltungsrates der Gesellschaft über den aktuellen Risikostand des Investmentvermögens, Überschreitungen von Risikolimits sowie den abgeleiteten 
Maßnahmen.
Die im Rahmen der Risikomanagement-Systeme eingesetzten Risikomessvorkehrungen, -prozesse und -verfahren sowie die Grundsätze für das Risikomanagement werden von 
der Gesellschaft regelmäßig auf Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft.

Unterrichtung über das Risikoprofil des Investmentvermögens sowie Überschreiten von Risikolimits gemäß Art. 23 Abs. 4 c der Richtlinie 2011/61/EU

Unter Berücksichtigung der in Abschnitt „Anlagepolitik“ des Verkaufsprospektes  genannten Anlagegrundsätze ergeben sich für den Fonds im Wesentlichen solche Risiken, die 
bei NaspaFondsStrategie: Chance mit der Anlage in Investmentanteile, Aktien sowie Anleihen verbunden sind.
Bezüglich Anlagen in Investmentanteile sind das Marktrisiko und das Liquiditätsrisiko zu nennen. Daneben wird insbesondere auch auf Risiken hingewiesen, die in Verbindung 
mit den Anlagestrategien und Anlagegrundsätzen der eingesetzten Investmentanteile stehen.
Hinsichtlich Anlagen in Aktien sind das allgemeine Marktrisiko sowie unternehmensspezifische Risiken und das Liquiditätsrisiko zu nennen. Bei Anlagen in Anleihen spielen 
das allgemeine Marktrisiko, das Adressenausfallrisiko, das Zinsänderungsrisiko, das Liquiditätsrisiko sowie das Länder- und Transferrisiko eine wesentliche Rolle. In Bezug auf 
weitere potentielle Risiken, die sich für den Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ergeben können, wird auf den Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospektes verwiesen.

Im Rahmen der von der Gesellschaft durchgeführten Überwachung der wesentlichen Risiken gab es im Berichtszeitraum keine Auffälligkeiten.

NaspaFondsStrategie: Chance
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NaspaFondsStrategie: ChancePlus
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2018

Gliederung nach Anlageart - Land  Kurswert  % des
  in EUR  Fondsver-
   mögens 
I. Vermögensgegenstände   
1. Investmentanteile   
Deutschland  4.800.771,12 11,43
Irland  8.222.435,75 19,57
Luxemburg  28.773.636,93 68,49
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 220.740,23 0,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände 49.211,26 0,12
II. Verbindlichkeiten -59.192,49 -0,14
III. Fondsvermögen 42.007.602,80 100,00 *) 

Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert  % des
  in EUR  Fondsver-
   mögens 
I. Vermögensgegenstände   
1. Investmentanteile   
EUR  29.543.418,87 70,34
USD  12.253.424,93 29,15
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 220.740,23 0,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände 49.211,26 0,12
II. Verbindlichkeiten -59.192,49 -0,14
III. Fondsvermögen 42.007.602,80 100,00 *)
   
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.   
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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
  Anteile 31.01.2018 Zugänge Abgänge  in EUR Fondsver-
  bzw. Whg.  im Berichtszeitraum   mögens
Wertpapier-Investmentanteile         41.796.843,80 99,49
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile         1.815.774,40 4,33
EUR         1.815.774,40 4,33
DE000ETFL441 Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile   ANT 4.010 0 0 EUR 260,800 1.045.808,00 2,49
DE000ETFL268 Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile   ANT 17.800 12.100 131.000 EUR 21,643 385.245,40 0,92
LU0851807460 Deka-Globale Aktien LowRisk 

Inhaber-Anteile I(A)   ANT 2.300 2.300 0 EUR 167,270 384.721,00 0,92
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile         39.981.069,40 95,16
EUR         27.727.644,47 66,01
LU0476876759 Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq. 

Act.Nom.A Acc Hedg.   ANT 55.800 0 4.200 EUR 14,772 824.277,60 1,96
LU0840619489 AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W ANT 650 0 0 EUR 1.994,040 1.296.126,00 3,09
LU0171304719 BGF - World Financials Fund Act. Nom. Cl.A2   ANT 43.000 43.000 0 EUR 24,990 1.074.570,00 2,56
DE000A1JCWS9 CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI 

Inh.-Anteile AK I   ANT 9.740 9.740 14.370 EUR 234,780 2.286.757,20 5,44
LU0386383433 Investec Gl.St.-European Equi. Act. Nom. I Acc. ANT 78.550 78.550 0 EUR 30,690 2.410.699,50 5,74
DE000A0H08M3 iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE 

Inhaber-Anlageakt.   ANT 33.523 33.523 0 EUR 32,305 1.082.960,52 2,58
LU0011889846 Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland 

Actions Nom. A2 (Acc.)   ANT 20.100 0 0 EUR 51,590 1.036.959,00 2,47
LU0318933057 JPMorgan Fds-Emerg.Mkts 

Sm.Cap A.N.JPM-EMSC A(per)   ANT 75.100 0 3.700 EUR 13,830 1.038.633,00 2,47
LU0390221926 Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C   ANT 12.725 0 2.810 EUR 168,820 2.148.234,50 5,11
LU0289523259 Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD 

Inhaber-Anteile I1   ANT 8.980 0 1.120 EUR 269,858 2.423.328,25 5,77
LU0219424305 MFS Mer.-Europ. Small.Cos Fd 

Bearer Shares Cl.I1   ANT 2.740 270 0 EUR 385,730 1.056.900,20 2,52
LU0196152788 Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Inh-Ant. (P-Acc)   ANT 5.080 0 570 EUR 214,650 1.090.422,00 2,60
IE00B506DH05 Polar Capital Fds-Japan Reg.Shares I   ANT 140.090 310.150 333.900 EUR 20,620 2.888.655,80 6,88
LU0835722215 RAM(L)SYST.FD.-Emerg.Mkts.Equ. 

Inhaber-Anteile LP   ANT 13.000 13.000 0 EUR 215,690 2.803.970,00 6,67
LU0474363974 Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D ANT 10.810 1.050 275 EUR 293,830 3.176.302,30 7,56
LU0106235293 Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc ANT 27.400 0 0 EUR 39,739 1.088.848,60 2,59
USD         12.253.424,93 29,15
LU0234571726 G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs Acc.   ANT 53.800 53.800 0 USD 24,010 1.038.708,59 2,47
IE00B42NKQ00 iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF 

Reg.Shares (Acc)   ANT 227.000 227.000 0 USD 5,951 1.086.308,90 2,59
IE00B4JNQZ49 iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)  ANT 168.500 168.500 0 USD 7,750 1.050.076,39 2,50
IE00B531PK96 Polar Capit.Fds-North American Reg.Shs I   ANT 154.000 154.000 148.625 USD 25,820 3.197.394,66 7,60
LU0205194284 Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ 

Namensant. A Acc.   ANT 10.670 10.670 0 USD 314,607 2.699.308,37 6,43
LU0246276595 UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant. P-acc   ANT 16.430 10.280 8.880 USD 240,820 3.181.628,02 7,56
Summe Wertpapiervermögen       EUR  41.796.843,80 99,49
          
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds          
Bankguthaben          
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle          
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  EUR 183.389,24   % 100,000 183.389,24 0,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen          
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  JPY 92.145,00   % 100,000 681,27 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  USD 45.602,47   % 100,000 36.669,72 0,09
Summe der Bankguthaben       EUR  220.740,23 0,53
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere 
und Geldmarktfonds       EUR  220.740,23 0,53
          
Sonstige Vermögensgegenstände          
Forderungen aus Anteilscheingeschäften   EUR 6.505,65     6.505,65 0,02
Forderungen aus Bestandsprovisionen    EUR 42.418,23     42.418,23 0,10
Forderungen aus Fondsausschüttungen   EUR 287,38     287,38 0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände       EUR  49.211,26 0,12
          
Sonstige Verbindlichkeiten          
Verwaltungsvergütung    EUR -36.113,44     -36.113,44 -0,09
Taxe d‘Abonnement    EUR -575,90     -575,90 0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften   EUR -22.503,15     -22.503,15 -0,05
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten       EUR  -59.192,49 -0,14
          
Fondsvermögen       EUR  42.007.602,80 100,00  *)
Umlaufende Anteile       STK  396.947,000 
Anteilwert       EUR  105,83 
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)         99,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)         0,00
          
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.         
           
             

NaspaFondsStrategie: ChancePlus
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2018
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Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30./31.01.2018
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.01.2018

Zum 31. Januar 2018 wurden die Wertpapiere des Investmentportflios, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, zum letzten verfügbaren Kurs (29. bzw. 30. bzw. 31. Januar 2018) 
bewertet. Aufgrund der Marktbewegungen zwischen dem 29. bzw. 30. und 31. Januar 2018 ergibt sich für den Fonds unter Zugrundelegung der Wertpapierkurse per ultimo ein 
Bewertungsunterschied von EUR -410.564,19, welcher einen signifikanten Einfluss i. H. v. -0,98% auf das Nettofondsvermögen darstellt. 
   
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2018   
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,24360 = 1 Euro (EUR) 
Japan, Yen  (JPY) 135,25500 = 1 Euro (EUR)   

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
 Anteile bzw. Zugänge Abgänge
 Nominal in Whg.
Wertpapier-Investmentanteile    
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile    
EUR    
DE000A0F5UJ7 iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageakt. ANT 54.113 54.113
IE00BZ0PKT83 iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF Reg.Shares (Acc) ANT 0 281.100
LU1279334210 Pictet - Robotics Namens-Anteile P Cap. ANT 0 12.480
IE00B3K83P04 Polar Cap.Fds-Healthc.Opps Fd Reg.Shares I ANT 0 40.760
IE00B5NRXC53 Polar Cap.Fds-North American Reg.Shares I Hedg. ANT 144.400 144.400
LU0424800612 RAM(L)SYST.FD.-Emerg.Mkts.Equ. Inhaber-Anteile L ANT 0 4.865
LU0983346296 T.Rowe Price Fds-Europ.Equity Namens-Anteile Q ANT 6.000 187.300
LU1157384881 UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant.(hedg.) ANT 15.320 15.320
JPY    
IE00B3FH9W18 Polar Capital Fds-Japan Reg.Shares I ANT 284.000 284.000
USD    
LU0048388663 Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis ANT 0 38.580
LU0198837287 UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL Inhaber-Anteile P-acc ANT 0 36.200
    

NaspaFondsStrategie: ChancePlus
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Entwicklung des Fondsvermögens  
   EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres  37.117.013,26
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr  -447.831,90
2. Zwischenausschüttungen  -127.925,76
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)  226.459,86
 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: 3.565.514,64 
 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: -3.339.054,78 
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich  17.695,64
5. Ergebnis des Geschäftsjahres  5.222.191,70
 davon nichtrealisierte Gewinne *) -67.792,33 
 davon nichtrealisierte Verluste *) 173.494,61 
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres  42.007.602,80

*) nur Nettoveränderung gemeint   

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Geschäftsjahres  394.263,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile  36.097,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile  33.413,000
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Geschäftsjahres  396.947,000 

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich  
Geschäftsjahr Fondsvermögen Anteilwert Anteilumlauf
  am Ende des Geschäftsjahres  
  EUR EUR Stück
2015 33.662.116,54 84,27 399.444,000
2016 31.210.674,13 80,91 385.750,000
2017 37.117.013,26 94,14 394.263,000
2018 42.007.602,80 105,83 396.947,000 

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

NaspaFondsStrategie: ChancePlus
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Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.02.2017 bis 31.01.2018 (inkl. Ertragsausgleich)  
   EUR
I.  Erträge ***) 
1.  Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)  -204,70
 davon aus negativen Einlagezinsen  -987,51
 davon aus positiven  Einlagezinsen  782,81
2.  Erträge aus Investmentanteilen  95.002,66
3.  Bestandsprovisionen  144.584,87
4.  Ordentlicher Ertragsausgleich  -1.226,29
 Summe der Erträge  238.156,54
  
II.  Aufwendungen 
1.  Zinsen aus Kreditaufnahmen  2.425,53
2.  Verwaltungsvergütung  358.821,53
3.  Prüfungs- und Veröffentlichungskosten  28.517,04
4.  Vertriebsprovision  275.197,00
5.  Taxe d‘Abonnement  7.330,87
6.  Sonstige Aufwendungen  302,66
 davon aus EMIR-Kosten  93,60
7.  Ordentlicher Aufwandsausgleich  -2.058,26
 Summe der Aufwendungen  670.536,37
  
III.  Ordentlicher Nettoertrag  -432.379,83
  
IV.  Veräußerungsgeschäfte 
1.  Realisierte Gewinne  5.688.422,90
2.  Realisierte Verluste  -139.553,65
 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften **)  5.548.869,25
 enthält außerordentlichen Ertragsausgleich  -18.527,61
  
V.  Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres  5.116.489,42
1.  Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  -67.792,33
2.  Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste  173.494,61
  
VI.  Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres **)  105.702,28
  
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres  5.222.191,70
  
Gemäß Art. 17 Verwaltungsreglement fanden im Geschäftsjahr folgende Zwischenausschüttungen statt: 
15. Dezember 2017 EUR 0,32 je Anteil   
  
Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen eine Vertriebsprovision.  
  
**)   Ergebnis-Zusammensetzung: 
 Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-und Devisengeschäften 
 Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapiergeschäften 
  
***)   Aufgrund der Anlegerstruktur erfolgt die Differenzierung nach In- und Ausland aus deutscher Sicht. 

NaspaFondsStrategie: ChancePlus



54

Verwendung der Erträge

Berechnung der Zwischenausschüttung   

I.  Für die Ausschüttung verfügbar EUR insgesamt EUR je Anteil *)
1.  Vortrag aus dem Vorjahr 8.527.345,27 21,33
2.  Realisiertes Ergebnis für den Zeitraum 
 vom 1.1.2017 bis 15.12.2017 4.675.386,10 11,70
3.  Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II.  Nicht für die Ausschüttung verwendet  
1.  Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2.  Vortrag auf neue Rechnung 13.074.805,61 32,71
III.  Gesamtausschüttung 127.925,76 0,32
1.  Zwischenausschüttung 1) 127.925,76 0,32
2.  Endausschüttung 0,00 0,00
   
 Umlaufende Anteile per Ex-Tag: 399.768,000 
   
1) Zwischenausschüttung am 15. Dezember 2017  

Berechnung der Ertragsthesaurierung (abzgl. Zwischenausschüttung)   

I.  Für die Wiederanlage verfügbar EUR insgesamt EUR je Anteil *)
1.  Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 4.988.563,66 12,57
2.  Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
3.  Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag 0,00 0,00
II.  Wiederanlage 4.988.563,66 12,57 
  
 Umlaufende Anteile: Stück 396.947,000 
   
*)  Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.  

NaspaFondsStrategie: ChancePlus
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NaspaFondsStrategie: ChancePlus
Anhang

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet der Manager den relativen Value at Risk-Ansatz an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds 
zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:
100% STOXX® Global 1800 NR in EUR

Maximalgrenze: 200,00% 

Limitauslastung für das Marktrisiko
minimale Auslastung: 65,43%
maximale Auslastung: 96,78%
durchschnittliche Auslastung: 80,98%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.2.2017 bis 31.1.2018 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 
99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Der Manager berechnet die Hebelwirkung sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettome-
thode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berech-
nung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes und liefert daher keine Indikation 
über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absi-
cherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr
(Nettomethode) (Bruttomethode)
1,0 1,0

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)     99,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)  0,00
  
Umlaufende Anteile STK 396.947,000
Anteilwert EUR 105,83

Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen 
Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an 
einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrs-
werte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgege-
benheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded 
funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet..
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden 
oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Aus-
nahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Be-
trag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügba-
ren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder 
deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-
Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt 
werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. 
Reuters-Fixing) umgerechnet.

Die Aufwendungen betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 2,57%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnitt-
lichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebüh-
ren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermitt-
lungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
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Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W 0,65
Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq. Act.Nom.A Acc Hedg. 1,50
BGF - World Financials Fund Act. Nom. Cl.A2 1,50
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK I 1,00
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile 0,30
Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile 0,30
Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile I(A) 0,45
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs Acc. 1,25
Investec Gl.St.-European Equi. Act. Nom. I Acc. 0,75
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC A(per) 1,50
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.) 1,20
MFS Mer.-Europ. Small.Cos Fd Bearer Shares Cl.I1 0,85
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C 1,00
Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1 0,85
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Inh-Ant. (P-Acc) 1,95
Polar Capit.Fds-North American Reg.Shs I 0,75
Polar Capital Fds-Japan Reg.Shares I 0,75
RAM(L)SYST.FD.-Emerg.Mkts.Equ. Inhaber-Anteile LP 1,50
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D 1,25
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc 1,50
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensant. A Acc. 1,50
UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant. P-acc 0,72
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageakt. 0,46
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Reg.Shares (Acc) 0,15
iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc) 0,15 

 
Wesentliche sonstige Aufwendungen 
Aufsichtsbehördengebühren 204,00 EUR
 
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 7.742,97 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 0,00 EUR

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Ent-
gelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszu-
zahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10 Prozent des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütun-
gen und Entgelte belasten für die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister 
einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwahrstelle hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die folgenden mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Honorare:
a) ein Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle, das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des Fonds während des betreffenden Mo-
nats zu berechnen und auszuzahlen ist; 
b) Bearbeitungsgebühren für jede Transaktion für Rechnung des Fonds in Höhe der in Luxemburg banküblichen Gebühren.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Invest-
mentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung zugunsten der Vertriebsstellen („Vertriebsprovision“), die anteilig monatlich 
nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten: 
Verwaltungsvergütung:  bis zu 1,20% p.a., derzeit 1,00% p.a.
Vertriebsprovision: bis zu 1,50% p.a., derzeit 0,70% p.a.
Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,10% p.a., derzeit keine
Ertragsverwendung:  Ausschüttung

Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31.12.2017)  

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssys-
teme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme defi-
niert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee
Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen 
Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach 
Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, 
der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berück-
sichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, 
 Kundenzufriedenheit.

Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

NaspaFondsStrategie: ChancePlus
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Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung des Vorstands der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der
Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) 
unterliegt folgenden Regelungen:

-  Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitar-
beiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren auf-
geschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Vorstands-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wert-
entwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt 
der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der 
 Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfall bar
gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung
vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2017 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhän-
gigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 
2017 angemessen ausgestaltet.

Wesentliche Änderungen an dem Vergütungssystem oder der Vergütungspolitik der Deka International S.A. wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht vorgenommen. Zudem konnten 
keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung 1.260.545,22 EUR
davon feste Vergütung 1.146.512,22 EUR
davon variable Vergütung 114.033,00 EUR

Zahl der Mitarbeiter der KVG 19

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an Risktaker < 500.000,00 EUR
davon Vorstand < 500.000,00 EUR
davon andere Risktaker 0,00 EUR

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

Zusätzliche Informationspflichten

Schwer zu liquidierende Vermögenswerte gemäß Art. 23 Abs. 4 a der Richtlinie 2011/61/EU

Der Anteil der Vermögenswerte des Investmentvermögens, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gelten, beträgt 0%.

Grundzüge der Risikomanagement-Systeme gemäß Art. 23 Abs. 4 der Richtlinie 2011/61/EU

Die von der Gesellschaft eingesetzten Risikomanagement-Systeme beinhalten eine ständige Risikocontrolling-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Über-
wachung aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst.
Als Marktrisiko wird das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen verstanden, das aus Wertveränderungen der Vermögenswerte aufgrund von nachteiligen Änderungen von 
Marktpreisen resultiert. Die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos erfolgt im Regelfall durch die Ermittlung des Value-at-Risk (VaR) über die Vermögenswerte des In-
vestmentvermögens. Bei der Ermittlung des Value-at-Risk kann der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die historische Simulation oder die Monte-Carlo-Simulation verwendet werden. 
Die ermittelten Werte, sowie die eingesetzten Methoden werden regelmäßig mittels geeigneter Backtesting-Verfahren auf ihre Prognosegüte überprüft.
Sofern der qualifizierte Ansatz / VaR-Ansatz nicht zum Tragen kommt, erfolgt die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos auf Grundlage des einfachen Ansatzes / Commit-
ment-Ansatzes. Dabei werden Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in entsprechende Positionen in den zu Grunde liegenden Basiswerten umgerechnet. Die Summe al-
ler einzelnen Anrechnungsbeträge / Commitments (absolute Werte) nach Aufrechnung eventueller Gegenpositionen (Netting) und Deckungsposten (Hedging) darf für Zwecke 
der Risikobegrenzung den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, liquidiert 
oder geschlossen werden kann und dass dadurch die Erfüllung von Rückgabeverlangen der Anteilscheininhaber oder von sonstigen Zahlungsverpflichtungen beeinträchtigt 
wird. Die Liquidität des Investmentvermögens sowie seiner Vermögenswerte wird durch die von der Gesellschaft festgelegten Liquiditätsmessvorkehrungen regelmäßig erfasst. 
Die Vorkehrungen zur Liquiditätsmessung beinhalten die Betrachtung von sowohl quantitativen als auch qualitativen Informationen der Vermögenswerte des Investmentver-
mögens unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation. 
Adressenausfallrisiken resultieren aus Emittenten- und Kontrahentenrisiken. Als Emittentenrisiko wird die Gefahr von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten 
verstanden. Das Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus der Tatsache resultiert, dass die Gegenpartei eines Geschäfts bei der Abwicklung 
von Leistungsansprüchen ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen kann. Die Messung des Adressenausfallrisikos erfolgt auf Basis einer internen Bonitätsein-
stufung der Adressen. Dabei wird anhand einer Analyse quantitativer und qualitativer Faktoren die Bonität der Adressen in ein internes Ratingsystem überführt.
Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft oder aus externen Ereignissen resultiert. 
Für die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden zusätzlich regelmäßig Stresstests durchgeführt, welche die Auswirkungen aus potentiell möglichen Verände-
rungen von Marktbedingungen im Stressfall auf das Investmentvermögen untersuchen.

Zur Risikosteuerung hat die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken angemessene Risikolimits eingerichtet, denen Frühwarnstufen vorgeschaltet sind. Die Definition der Risi-
kolimits erfolgt unter Berücksichtigung von gesetzlichen oder vertraglichen Vorgaben sowie im Einklang mit dem individuellen Risikoprofil des Investmentvermögens. Die Ein-
haltung der Risikolimits wird bewertungstäglich überwacht. Für den Fall eines tatsächlichen oder zu erwartenden Überschreitens von Risikolimits existieren geeignete Informa-
tions- und Eskalationsmaßnahmen um Abhilfe im besten Interesse des Anlegers zu schaffen. Daneben erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Geschäftslei-
tung und des Verwaltungsrates der Gesellschaft über den aktuellen Risikostand des Investmentvermögens, Überschreitungen von Risikolimits sowie den abgeleiteten 
Maßnahmen.
Die im Rahmen der Risikomanagement-Systeme eingesetzten Risikomessvorkehrungen, -prozesse und -verfahren sowie die Grundsätze für das Risikomanagement werden von 
der Gesellschaft regelmäßig auf Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft.

Unterrichtung über das Risikoprofil des Investmentvermögens sowie Überschreiten von Risikolimits gemäß Art. 23 Abs. 4 c der Richtlinie 2011/61/EU

Unter Berücksichtigung der in Abschnitt „Anlagepolitik“ des Verkaufsprospektes  genannten Anlagegrundsätze ergeben sich für den Fonds im Wesentlichen solche Risiken, die 
bei NaspaFondsStrategie: Chance Plus mit der Anlage in Investmentanteile sowie Aktien verbunden sind.
Bezüglich Anlagen in Investmentanteile sind das Marktrisiko und das Liquiditätsrisiko zu nennen. Daneben wird insbesondere auch auf Risiken hingewiesen, die in Verbindung 
mit den Anlagestrategien und Anlagegrundsätzen der eingesetzten Investmentanteile stehen.
Hinsichtlich Anlagen in Aktien sind das allgemeine Marktrisiko sowie unternehmensspezifische Risiken und das Liquiditätsrisiko zu nennen. BIn Bezug auf weitere potentielle 
Risiken, die sich für den Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ergeben können, wird auf den Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospektes verwiesen.

Im Rahmen der von der Gesellschaft durchgeführten Überwachung der wesentlichen Risiken gab es im Berichtszeitraum keine Auffälligkeiten.

NaspaFondsStrategie: ChancePlus
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Fondszusammensetzung

 NaspaFondsStrategie:  NaspaFondsStrategie:  NaspaFondsStrategie: 
 Ertrag Wachstum Chance
 in EUR in EUR in EUR
Vermögensaufstellung   
Wertpapiervermögen 15.939.901,21 36.619.987,29 40.365.022,06
Derivate -8.580,00 -17.020,00 0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds 2.478.553,60 3.053.056,80 2.684.647,04
Sonstige Vermögensgegenstände 31.159,64 82.688,76 46.589,07
Sonstige Verbindlichkeiten -4.375,82 -17.722,77 -19.153,84
Fondsvermögen 18.436.658,63 39.720.990,08 43.077.104,33
   
Ertrags- und Aufwandsrechnung   
Erträge   
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland 
(vor Quellensteuer) -789,53 -2.081,88 -545,44
Erträge aus Investmentanteilen 128.164,23 218.396,51 185.674,19
Bestandsprovisionen 64.004,15 197.722,71 182.664,04
Ordentlicher Ertragsausgleich 774,85 -1.645,91 -1.960,02
Summe der Erträge 192.153,70 412.391,43 365.832,77
   
Aufwendungen   
Zinsen aus Kreditaufnahmen 174,32 363,59 495,36
Verwaltungsvergütung 50.303,74 199.898,82 178.447,83
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 19.060,75 29.061,13 30.430,93
Vertriebsprovision 73.156,05 196.724,41 251.270,91
Taxe d‘Abonnement 3.087,98 4.947,79 3.444,64
Sonstige Aufwendungen 311,50 320,10 326,44
Ordentlicher Aufwandsausgleich 793,84 -2.673,46 -3.527,59
Summe der Aufwendungen 146.888,18 428.642,38 460.888,52
   
Ordentlicher Nettoertrag 45.265,52 -16.250,95 -95.055,75
   
Veräußerungsgeschäfte   
Realisierte Gewinne  488.957,02 1.534.067,03 3.222.081,29
Realisierte Verluste  -158.472,83 -455.993,31 -130.130,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 330.484,19 1.078.073,72 3.091.950,66
enthält außerordentlichen Ertragsausgleich 3.268,16 -7.501,88 -10.181,81
   
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 375.749,71 1.061.822,77 2.996.894,91
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 324.014,20 1.418.279,14 526.668,17
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -35.630,49 -92.210,85 70.552,11
   
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 288.383,71 1.326.068,29 597.220,28
   
Ergebnis des Geschäftsjahres 664.133,42 2.387.891,06 3.594.115,19
   
Entwicklung des Fondsvermögens   
Wert des Fondsvermögens am Beginn 
des Geschäftsjahres 18.057.369,20 38.389.985,32 40.998.005,98
Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag 
für das Vorjahr -385.382,74 -579.455,14 -691.173,40
Zwischenausschüttungen -154.697,51 -235.210,01 -516.337,25
Mittelzufluss / -abfluss (netto) 258.485,43 -248.695,48 -316.120,43
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: 1.511.430,87 3.357.686,02 3.355.021,36
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: -1.252.945,44 -3.606.381,50 -3.671.141,79
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich -3.249,17 6.474,33 8.614,24
Ergebnis des Geschäftsjahres 664.133,42 2.387.891,06 3.594.115,19
davon nicht realisierte Gewinne *) 324.014,20 1.418.279,14 526.668,17
davon nicht realisierte Verluste *) -35.630,49 -92.210,85 70.552,11
Wert des Fondsvermögens am Ende   
des Geschäftsjahres 18.436.658,63 39.720.990,08 43.077.104,33
   
*) nur Nettoveränderung gemeint   
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 NaspaFondsStrategie:  Gesamt
 Chance Plus 
 in EUR in EUR
Vermögensaufstellung 
Wertpapiervermögen 41.796.843,80 134.721.754,36
Derivate 0,00 -25.600,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds 220.740,23 8.436.997,67
Sonstige Vermögensgegenstände 49.211,26 209.648,73
Sonstige Verbindlichkeiten -59.192,49 -100.444,92
Fondsvermögen 42.007.602,80 143.242.355,84
  
Ertrags- und Aufwandsrechnung  
Erträge  
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) -204,70 -3.621,55
Erträge aus Investmentanteilen 95.002,66 627.237,59
Bestandsprovisionen 144.584,87 588.975,77
Ordentlicher Ertragsausgleich -1.226,29 -4.057,37
Summe der Erträge 238.156,54 1.208.534,44
  
Aufwendungen  
Zinsen aus Kreditaufnahmen 2.425,53 3.458,80
Verwaltungsvergütung 358.821,53 787.471,92
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 28.517,04 107.069,85
Vertriebsprovision 275.197,00 796.348,37
Taxe d‘Abonnement 7.330,87 18.811,28
Sonstige Aufwendungen 302,66 1.260,70
Ordentlicher Aufwandsausgleich -2.058,26 -7.465,47
Summe der Aufwendungen 670.536,37 1.706.955,45
  
Ordentlicher Nettoertrag -432.379,83 -498.421,01
  
Veräußerungsgeschäfte  
Realisierte Gewinne  5.688.422,90 10.933.528,24
Realisierte Verluste  -139.553,65 -884.150,42
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 5.548.869,25 10.049.377,82
enthält außerordentlichen Ertragsausgleich -18.527,61 -32.943,14
  
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 5.116.489,42 9.550.956,81
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -67.792,33 2.201.169,18
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 173.494,61 116.205,38
  
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 105.702,28 2.317.374,56
  
Ergebnis des Geschäftsjahres 5.222.191,70 11.868.331,37
  
Entwicklung des Fondsvermögens  
Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres 37.117.013,26 134.562.373,76
Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr -447.831,90 -2.103.843,18
Zwischenausschüttungen -127.925,76 -1.034.170,53
Mittelzufluss / -abfluss (netto) 226.459,86 -79.870,62
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: 3.565.514,64 11.789.652,89
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: -3.339.054,78 -11.869.523,51
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich 17.695,64 29.535,04
Ergebnis des Geschäftsjahres 5.222.191,70 11.868.331,37
davon nicht realisierte Gewinne *) -67.792,33 2.201.169,18
davon nicht realisierte Verluste *) 173.494,61 116.205,38
Wert des Fondsvermögens am Ende  
des Geschäftsjahres 42.007.602,80 143.242.355,84
  
*) nur Nettoveränderung gemeint   
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An die Anteilinhaber des 
NaspaFondsStrategie:

BERICHT DES REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil
Wir haben den beigefügten Jahresabschluss des 
NaspaFondsStrategie: und seiner jeweiligen Teil-
fonds („der Fonds“), bestehend aus der Vermö-
gensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapier-
bestands und der sonstigen Vermögenswerte 
zum 31. Januar 2018, der Ertrags- und Aufwands-
rechnung und der Entwicklung des Fondsver-
mögens für das an diesem Datum endende Ge-
schäftsjahr sowie dem Anhang, mit einer Zusam-
menfassung bedeut samer Rechnungslegungs -
methoden geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beige-
fügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit 
den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen und Verordnungen betreffend die 
Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlus-
ses ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
des Fonds und seiner jeweiligen Teilfonds zum 
31. Januar 2018 sowie der Ertragslage und der 
Entwicklung des Fondsvermögens für das an die-
sem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Überein-
stimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätig-
keit („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und nach den für 
Luxemburg von der Commission de Surveillance 
du Secteur Financier („CSSF“) angenommenen 
internationalen Prüfungsstandards („ISA“) durch. 
Unsere Verantwortung gemäss diesem Gesetz 
und diesen Standards wird im Abschnitt „Verant-
wortung des Réviseur d’Entreprises agréé“ für 
die Jahresabschlussprüfung weitergehend be-
schrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds 
in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von 
der CSSF angenommenen International Ethics 
Standards Board for Accountants’ Code of Ethics 
for Professional Accountants („IESBA Code“) zu-
sammen mit den beruflichen Verhaltensanforde-
rungen, welche wir im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung einzuhalten haben und haben 

alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Verhaltensanforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-
fungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen
Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist 
verantwortlich für die sonstigen Informationen. 
Die sonstigen Informationen beinhalten die In-
formationen, welche im Jahresbericht enthalten 
sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresab-
schluss oder unseren Bericht des Réviseur 
d’Entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt 
nicht die sonstigen Informationen ab und wir 
geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese 
Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahres-
abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, 
die sonstigen Informationen zu lesen und dabei 
zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmig-
keit zwischen diesen und dem Jahresabschluss 
oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonne-
nen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten 
die sonstigen Informationen wesentlich falsch 
dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der 
von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, 
dass sonstige Informationen wesentliche falsche 
Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, 
diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben dies-
bezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungs-
gesellschaft für den Jahresabschluss
Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist ver-
antwortlich für die Aufstellung und sachgerechte 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Über-
einstimmung mit den in Luxemburg geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen 
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für 
die internen Kontrollen, die der Vorstand als not-
wendig erachtet, um die Aufstellung und Darstel-
lung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbe-
absichtigten, falschen Darstellungen ist.

BERICHT DES REVISEUR 
 D’ENTREPRISES AGREE
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als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und ange-
messen sind, um als Grundlage für das Prü-
fungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstössen höher als bei Unrich-
tigkeiten, da Verstösse betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das 
Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

–  Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems des Fonds abzugeben.

–  Beurteilen wir die Angemessenheit der von 
dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft an-
gewandten Bilanzierungsmethoden, der rech-
nungslegungsrelevanten Schätzungen und den 
entsprechenden Anhangangaben.

–  Schlussfolgern wir über die Angemessenheit 
der Anwendung des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit durch den Vorstand der Verwaltungs gesell-
schaft sowie auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet im Bericht des „Réviseur d’Entreprises 
agréé“ auf die dazugehörigen Anhangangaben 
zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls 
die Angaben unangemessen sind, das Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen 
basieren auf der Grundlage der bis zum Datum 
des Berichts des „Réviseur d’Entreprises agréé“ 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Fonds seine Unternehmens-
tätigkeit nicht mehr fortführen kann.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der 
Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwort-
lich, für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und, 
sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu 
machen, die im Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die 
Annahme der Unternehmensfortführung als 
Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern 
nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft 
beabsichtigt den Fonds zu liquidieren, die Ge-
schäftstätigkeit einzustellen oder keine andere 
realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln. 

Verantwortung des Réviseur d’Entreprises 
agréé für die Jahresabschlussprüfung
Unsere Zielsetzung ist es eine hinreichende Sicher-
heit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen 
ist, und darüber einen Bericht des „Réviseur 
d’Entreprises agréé“, welcher unser Prüfungsur-
teil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit 
entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist 
aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 
2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF 
angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche 
Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können entweder aus Unrichtig-
keiten oder aus Verstössen resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
davon ausgegangen werden kann, dass diese in-
dividuell oder insgesamt die auf der Grund lage 
dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Überein-
stimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und 
nach den für Luxemburg von der CSSF angenom-
menen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. 

Darüber hinaus:

–   Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von 
wesentlichen falschen Darstellungen im Jahres-
abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstössen, 
planen und führen Prüfungshandlungen durch 
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Wir kommunizieren mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen, unter anderem den geplanten 
Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche 
Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesent-
licher Schwächen im internen Kontrollsystem, 
welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

–  Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Jahresabschlusses, 
einschliesslich der Anhangangaben, und be-
urteilen, ob dieser die zugrundeliegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht 
darstellt.

Luxemburg, 3. Mai 2018 KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Valeria Merkel
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Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich 
von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. 
Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig 
mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen 
und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne 
der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit 
Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz 
beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen 
Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerab-
zugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz 
von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investmenterträge werden jedoch beim Pri-
vatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese 
zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den 
Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,– Euro (für 
Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehe-
gatten) bzw. 1.602,– Euro (für zusammen veran-
lagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grund-
sätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zu-
züglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls 
Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen gehören auch die Erträge aus Invest-
mentfonds (Investmenterträge), d.h. die Aus-
schüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und 
die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grund-
sätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltung-
steuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen regelmäßig nicht in der Einkommensteuer-
erklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des 
Steuerabzugs werden durch die depotführende 
Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnun-
gen vorgenommen und aus der Direktanlage 
stammende ausländische Quellensteuern ange-
rechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgel-
tungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz 
geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Pro-
zent. In diesem Fall können die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklä-
rung angegeben werden. Das Finanzamt setzt 
dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz 
an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld 

den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Güns-
tigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem 
Steuerabzug unterlegen haben (weil z.B. ein Ge-
winn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in 
einem ausländischen Depot erzielt wird), sind 
diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rah-
men der Ver anlagung unterliegen die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgel-
tungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren 
persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen 
befinden, werden die Erträge als Betriebsein-
nahmen steuerlich erfasst. 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich 
steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steu-
erlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, 
sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. 
Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzun-
gen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent 
der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflich-
tigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen wer-
den, wenn der Anleger Steuerinländer ist und 
einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die 
steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Ein-
zelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammen-
veranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Be-
scheinigung für Personen, die voraussichtlich 
nicht zur Einkommensteuer ver anlagt werden 
(sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, 
nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in 
einem inländischen Depot, so nimmt die depot-
führende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug 
Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüt-
tungstermin ein in ausreichender Höhe ausge-
stellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Mus-

Besteuerung der Erträge
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lungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine 
NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die 
Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vor-
gelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer ab-
geführt. Andernfalls hat der Anleger der inländi-
schen depotführenden Stelle den Betrag der ab-
zuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. 
Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle 
den Betrag der abzuführenden Steuer von einem 
bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des An-
legers lautenden Konto ohne Einwilligung des 
Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor 
Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf 
die depotführende Stelle insoweit den Betrag der 
abzuführenden Steuer von einem auf den Namen 
des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein 
mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkre-
dit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen 
wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, 
den Betrag der abzuführenden Steuer der inlän-
dischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu 
stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende 
Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt 
anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die 
Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommen-
steuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. De-
zember 2017 veräußert, unterliegt der Ver äu-
ßerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Pro-
zent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 
1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 
31. Dezember 2017 als veräußert und zum 
1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, 
als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erwor-
bene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuer-
lichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, 
sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steu-
erfrei. Erfüllt der Fonds die steuer lichen Voraus-
setzungen für einen Mischfonds, dann sind 
15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die 
vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die 
zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 
1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, 
ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsäch-
lichen Veräußerung auch die Gewinne aus der 
zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräu-
ßerung zu versteuern sind, falls die Anteile tat-

ter oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanz-
amt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt 
wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der 
Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt 
gutgeschrieben.

Vorabpauschalen
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Aus-
schüttungen des Fonds innerhalb eines Kalen-
derjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr 
unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multi-
plikation des Rücknahmepreises des Anteils zu 
Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des 
Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren 
Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, er-
mittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag 
begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem 
letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknah-
mepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb 
des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs 
der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale 
um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem 
Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpau-
schale gilt am ersten Werktag des folgenden 
Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflich-
tig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Vor-
aussetzungen für einen Aktien fonds, sind 30 Pro-
zent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der 
Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen 
steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen 
unterliegen i.d.R. dem Steuer abzug von 25 Pro-
zent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebe-
nenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen wer-
den, wenn der Anleger Steuerinländer ist und 
einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die 
steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Ein-
zelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammen-
veranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. 
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-
Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in 
einem inländischen Depot, so nimmt die depot-
führende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug 
Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein 
in ausreichender Höhe ausgestellter Freistel-
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sächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben 
worden sind. 

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot 
verwahrt werden, nimmt die depotführende 
Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung 
etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuer abzug 
von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und ge gebenenfalls Kirchensteuer) kann durch 
die Vorlage eines ausreichenden Freistellungs-
auftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden 
werden. Werden solche Anteile von einem Privat-
anleger mit Verlust veräußert, dann ist der Ver-
lust mit anderen positiven Einkünften aus Kapi-
talvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in 
einem inländischen Depot verwahrt werden und 
bei derselben depotführenden Stelle im selben 
Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalver-
mögen erzielt wurden, nimmt die depotführende 
Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 
erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezem-
ber 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. De-
zember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grund-
sätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro 
steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch 
genommen werden, wenn diese Gewinne gegen-
über dem für den Anleger zuständigen Finanzamt 
erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist 
der Gewinn um die während der Besitzzeit ange-
setzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds
Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die 
nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder 
der sonstigen Verfassung und nach der tatsächli-
chen Geschäftsführung ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des 
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen 
Zwecken dient, oder eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und un-
mittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält 

er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene 
angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine 
Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die An-
teile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare 
ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftslei-
tung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leis-
tenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt 
voraus, dass der Anleger seit mindestens drei 
Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuer-
pflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher 
und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, 
ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung 
der Anteile auf eine andere Person besteht. Fer-
ner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf 
der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer 
auf deutsche Dividenden und Erträge aus deut-
schen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im 
Wesent lichen voraus, dass deutsche Aktien und 
deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte 
vom Fonds als wirtschaftlichem Eigen tümer un-
unterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor 
und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapital-
erträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen 
ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken 
i.H.v. 70 Prozent bestanden. 

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuer-
befreiung und ein von der depotführenden Stelle 
ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnach-
weis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestands-
nach weis ist eine nach amtlichem Muster er-
stellte Bescheinigung über den Umfang der 
durchgehend während des Kalenderjahres vom 
Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt 
und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung 
von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung 
erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen 
Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich 
einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewer-
besteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die 
steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien-
fonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen 
steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 
30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn 
die Anteile von natürlichen Personen im Betriebs-
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derjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird 
durch Multiplikation des Rücknahmepreises 
des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 
70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfris-
tig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen 
abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf 
den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen 
dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr fest-
gesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Aus-
schüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. 
Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich 
die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden 
vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs voran-
geht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag 
des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- 
bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteuer-
pflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen 
Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 
60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für 
Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für 
Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile 
von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körper-
schaften sind generell 80 Prozent der Vorabpau-
schalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaft-
steuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 
Krankenversicherungsunternehmen sind und bei 
denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurech-
nen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei 
denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen 
sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristi-
gen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erwor-
ben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauscha-
len steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer 
und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzun-
gen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Ein-
kommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen 
Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. 
Für steuerpflichtige Körperschaften sind gene-
rell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei 
für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Pro-
zent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körper-
schaften, die Lebens- oder Krankenversicherungs  -
unternehmen sind und bei denen die Anteile den 

vermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige 
Körperschaften sind generell 80 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Kör-
perschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- 
oder Krankenversicherungsunternehmen sind 
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind 
und bei denen die Anteile dem Handelsbuch 
zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel 
der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandels-
erfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Kör-
perschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzun-
gen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Ein-
kommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen 
Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. 
Für steuerpflichtige Körperschaften sind gene-
rell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent 
für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaf-
ten, die Lebens- oder Krankenversicherungs-
unternehmen sind und bei denen die Anteile den 
Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kredit-
institute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen 
mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines 
Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 
15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent 
für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuer-
lichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, 
wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 
30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die 
steuerlichen Voraussetzungen für einen Misch-
fonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung 
von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die 
Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines 
Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalen-
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Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen 
Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. 
Für steuerpflichtige Körperschaften sind gene-
rell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steu-
erfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 
20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für 
Körperschaften, die Lebens- oder Krankenver-
sicherungsunternehmen sind und bei denen die 
Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, 
oder die Kreditinstitute sind und bei denen die 
Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder 
von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzie-
lung eines Eigenhandelserfolgs erworben wur-
den, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne 
steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 
7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile 
unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge
Eine direkte Zurechnung der negativen steuer-
lichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. 

Abwicklungsbesteuerung
Während der Abwicklung des Fonds gelten Aus-
schüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in 
ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres 
enthalten ist. 

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile 
im Depot bei einer inländischen depotführenden 
Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttun-
gen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Ver-
äußerung der Anteile Abstand genommen, sofern 
er seine steuerliche Ausländereigenschaft nach-
weist. Sofern die Ausländereigenschaft der depot-
führenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht recht-
zeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische 
Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuer-
abzugs ent sprechend der Abgabenordnung (§ 37 
Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für 
die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kre-
ditinstitute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen 
mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines 
Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 
15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent 
für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steu-
erlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, 
wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 
30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die 
steuerlichen Voraussetzungen für einen Misch-
fonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfrei-
stellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unter-
liegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Kör-
perschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der 
Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der 
Gewinn um die während der Besitzzeit angesetz-
ten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraus-
setzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent 
der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke 
der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natür-
lichen Personen im Betriebsvermögen gehalten 
werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne 
steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 
40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für 
Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversi-
cherungsunternehmen sind und bei denen die 
Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, 
oder die Kreditinstitute sind und bei denen die 
Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder 
von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung 
eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, 
sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steu-
erfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 
15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzun-
gen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der 
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(§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Aus-
schüttung zu behandeln. 

Automatischer Informationsaustausch in 
Steuersachen 

Die Bedeutung des automatischen Austauschs 
von Informationen zur Bekämpfung von grenz-
überschreitendem Steuerbetrug und grenzüber-
schreitender Steuerhinterziehung hat auf inter-
nationaler Ebene in den letzten Jahren stark zu-
genommen. Die OECD hat daher im Auftrag der 
G20 in 2014 einen globalen Standard für den au-
tomatischen Informationsaustausch über Finanz-
konten in Steuersachen veröffentlicht (Common 
Reporting Standard, „CRS“). Der CRS wurde von 
mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im 
Wege eines multilateralen Abkommens verein-
bart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richt -
linie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 
2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der 
Verpflichtung zum automatischen Austausch 
von Informationen im Bereich der Besteuerung 
integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mit-
gliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) 
wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit 
Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen 
Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es 
gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. 
Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 
2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet 
diesen ab 2016 an. 

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute 
(im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflich-
tet, bestimmte Informationen über ihre Kunden 
einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden 
(natürliche Personen oder Rechtsträger) um in 
anderen teilnehmenden Staaten ansässige melde-
pflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. bör-
sennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanz-
institute), werden deren Konten und Depots als 
meldepflichtige Konten eingestuft. Die melden-
den Finanzinstitute werden dann für jedes melde-
pflichtige Konto bestimmte Informationen an 
ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese 
übermittelt die Informationen dann an die Hei-
matsteuerbehörde des Kunden.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen 
und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen 
abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritäts-
zuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. 
Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommen-
steuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer 
inländischen depotführenden Stelle (Abzugsver-
pflichteter) durch den Steuer abzug erhoben wird, 
wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach 
dem Kirchensteuersatz der Religionsgemein-
schaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, 
regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erho-
ben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als 
Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug 
mindernd berücksichtigt. 

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird 
teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer 
einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den 
Anlegern nicht steuermindernd berück sichtigt 
werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländi-
schen Sondervermögens auf ein anderes inländi-
sches Sondervermögen kommt es weder auf der 
Ebene der Anleger noch auf der Ebene der betei-
ligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von 
stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuer-
neutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller 
Vermögensgegenstände eines inlän dischen Son-
dervermögens auf eine inländische Investment-
aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital 
oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inlän-
dischen Investmentaktiengesellschaft mit ver-
änderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des 
übertragenden Sondervermögens eine im Ver-
schmelzungsplan vorgesehene Barzahlung 
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Bei den zu übermittelnden Informationen han-
delt es sich im Wesentlichen um die persönlichen 
Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; An-
schrift; Steueridentifikationsnummer; Geburts-
datum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); 
Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu 
den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kon-
tosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der 
Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüt-
tungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse 
aus der Ver äußerung oder Rückgabe von Finanz-
vermögen (einschließlich Fondsanteilen)). 

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige 
Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem 
Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilneh-
menden Staat ansässig ist. Daher werden deut-
sche Kreditinstitute Informationen über Anleger, 
die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig 
sind, an das Bundeszentralamt für Steuern mel-
den, das die Informationen an die jewei ligen 
Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der 
Anleger weiter leitet. Entsprechend werden Kre-
ditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten 
Informationen über Anleger, die in Deutschland 
ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuer-
behörde melden, die die Informationen an das 
Bundeszentral amt für Steuern weiterleitet. Zu-
letzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmen-
den Staaten ansässige Kreditinstitute Informati-
onen über Anleger, die in wiederum anderen 
teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre je-
weilige Heimatsteuerbehörde melden, die die 
Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden 
der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Über-
blick über die steuerlichen Folgen der Fonds-
anlage vermitteln. Sie können nicht alle steuer-
lichen Aspekte behandeln, die sich aus der indivi-
duellen Situation des Anlegers ergeben können. 
Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich 
durch einen Angehörigen der steuerberatenden 
Berufe über die steuerlichen Folgen des Fonds-
investments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der 
derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine 

Gewähr dafür übernommen werden, dass sich 
die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetz-
gebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanz-
verwaltung nicht ändert. Solche Änderungen 
können auch rückwirkend eingeführt werden 
und die oben beschriebenen steuerrecht lichen 
Folgen nachteilig beeinflussen.
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International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Ertrag

ISIN LU0104455588

Geschäftsjahr 01.02.2017 – 31.01.2018

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

Zwischenausschüttung am 15. Dezember 2017 1) EUR je Anteil 0,4100 0,4100 0,4100

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie 2) EUR je Anteil 0,4100 0,4100 0,4100

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der 
Vorjahre EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b Betrag der ausgeschütteten Erträge 3) EUR je Anteil 0,4100 0,4100 0,4100

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Zinsen und sonstige Erträge  EUR je Anteil 0,3795 0,3795 0,3795

Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 4) EUR je Anteil 0,0305 0,0305 -,----

Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1  KStG (Streubesitzdividende) EUR je Anteil -,---- -,---- 0,0305

Ausländische DBA befreite Einkünfte EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Sonstige Veräußerungsgewinne EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Summe Erträge EUR je Anteil 0,4100 0,4100 0,4100

Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge 
enthalten:

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40  EStG oder im Fall des 
§ 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden) EUR je Anteil  -,---- 0,0305 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung 
mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil) EUR je Anteil  -,---- 0,2880 0,2880

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der 
am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwen-
denden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 
des EStG sind 5) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 
01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne 
aus Immobilien im Privatvermögen) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorge-
nommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv 
anrechenbarer Quellensteuer) EUR je Anteil 0,0096 0,0096 0,0096

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil 0,0009 0,0009  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung 
fiktiver Quellensteuer EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mm) Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der 
Ausschüttung 6) EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa) im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige 
Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) 5) 6) EUR je Anteil 0,4100 0,4100 0,4100

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb) im Sinne des § 7 Abs. 3  (inländische Dividenden, inländische Erträge und 
Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten) 6) EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000
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International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Ertrag

ISIN LU0104455588

Geschäftsjahr 01.02.2017 – 31.01.2018

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc) im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten 
(ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungs-
gewinne) EUR je Anteil 0,0317 0,0317 0,0317

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 
Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 
des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 
(anrechenbare ausländische Quellensteuer) 7) EUR je Anteil 0,0013 0,0056 0,0056

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil 0,0002 0,0045 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar 
ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee) der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als 
gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen 
anrechenbar ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h) Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete 
Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

nachrichtlich außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Datum des Ausschüttungsbeschlusses 15.12.2017

1) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.
2) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.
3) Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.
4) Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.
5)  Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 

erworben wurden („Alt-Veräußerungsgewinne“). „Neu-Veräußerungsgewinne“ gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen 
der Kapitalertragsteuer.

6)  Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. 
Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer 
NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuer abzugs-
beträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der 
Steuerbescheinigung maßgeblich

7)  Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte 
entfällt.



Steuerliche Behandlung
NaspaFondsStrategie:

72

International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Ertrag

ISIN LU0104455588

(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr 01.02.2017 – 31.12.2017

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

Ausschüttung 1) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie 2) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der 
Vorjahre EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b Betrag der ausgeschütteten Erträge 3) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge EUR je Anteil 0,3491 0,3491 0,3491

Zinsen und sonstige Erträge  EUR je Anteil 0,2985 0,2985 0,2985

Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 4) EUR je Anteil 0,0506 0,0506 0,0000

Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1  KStG (Streubesitzdividende) EUR je Anteil -,---- -,---- 0,0506

Ausländische DBA befreite Einkünfte EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Sonstige Veräußerungsgewinne EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Summe Erträge EUR je Anteil 0,3491 0,3491 0,3491

Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge 
enthalten:

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40  EStG oder im Fall des 
§ 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden) EUR je Anteil -,---- 0,0506 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung 
mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil) EUR je Anteil -,---- 0,0197 0,0197

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der 
am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwen-
denden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 
des EStG sind 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 
01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne 
aus Immobilien im Privatvermögen) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorge-
nommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv 
anrechenbarer Quellensteuer) EUR je Anteil 0,0479 0,0479 0,0479

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil 0,0479 0,0479 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung 
fiktiver Quellensteuer EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mm) Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der 
Ausschüttung 6) EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa) im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige 
Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) 5) 6) EUR je Anteil 0,3491 0,3491 0,3491

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb) im Sinne des § 7 Abs. 3  (inländische Dividenden, inländische Erträge und 
Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten) 6) EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerliche Behandlung
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International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Ertrag

ISIN LU0104455588

(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr 01.02.2017 – 31.12.2017

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc) im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten 
(ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungs-
gewinne) EUR je Anteil 0,0506 0,0506 0,0506

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 
Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 
des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 
(anrechenbare ausländische Quellensteuer) 7) EUR je Anteil 0,0106 0,0092 0,0092

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil 0,0106 0,0092 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar 
ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee) der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als 
gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen 
anrechenbar ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h) Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete 
Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

nachrichtlich außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

1) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.
2) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.
3) Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.
4) Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.
5)  Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 

erworben wurden („Alt-Veräußerungsgewinne“). „Neu-Veräußerungsgewinne“ gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen 
der Kapitalertragsteuer.

6)  Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. 
Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer 
NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuer abzugs-
beträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der 
Steuerbescheinigung maßgeblich

7)  Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte 
entfällt.



Steuerliche Behandlung
NaspaFondsStrategie:

74

International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Wachstum

ISIN LU0104456800

Geschäftsjahr 01.02.2017 – 31.01.2018

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

Zwischenausschüttung am 15. Dezember 2017 1) EUR je Anteil 0,2900 0,2900 0,2900

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie 2) EUR je Anteil 0,2900 0,2900 0,2900

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der 
Vorjahre EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b Betrag der ausgeschütteten Erträge 3) EUR je Anteil 0,2900 0,2900 0,2900

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Zinsen und sonstige Erträge  EUR je Anteil 0,2900 0,2900 0,2900

Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 4) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1  KStG (Streubesitzdividende) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Ausländische DBA befreite Einkünfte EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Sonstige Veräußerungsgewinne EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Summe Erträge EUR je Anteil 0,2900 0,2900 0,2900

Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge 
enthalten:

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40  EStG oder im Fall des 
§ 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden) EUR je Anteil  -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung 
mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil) EUR je Anteil  -,---- 0,0742 0,0742

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der 
am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwen-
denden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 
des EStG sind 5) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 
01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne 
aus Immobilien im Privatvermögen) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorge-
nommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv 
anrechenbarer Quellensteuer) EUR je Anteil 0,0077 0,0077 0,0077

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung 
fiktiver Quellensteuer EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mm) Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der 
Ausschüttung 6) EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa) im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige 
Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) 5) 6) EUR je Anteil 0,2900 0,2900 0,2900

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb) im Sinne des § 7 Abs. 3  (inländische Dividenden, inländische Erträge und 
Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten) 6) EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerliche Behandlung
NaspaFondsStrategie: Wachstum
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International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Wachstum

ISIN LU0104456800

Geschäftsjahr 01.02.2017 – 31.01.2018

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc) im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten 
(ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungs-
gewinne) EUR je Anteil 0,0019 0,0019 0,0019

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 
Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 
des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 
(anrechenbare ausländische Quellensteuer) 7) EUR je Anteil 0,0012 0,0118 0,0118

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,---- 0,0106 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar 
ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee) der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als 
gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen 
anrechenbar ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h) Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete 
Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

nachrichtlich außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Datum des Ausschüttungsbeschlusses 15.12.2017

1) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.
2) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.
3) Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.
4) Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.
5)  Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 

erworben wurden („Alt-Veräußerungsgewinne“). „Neu-Veräußerungsgewinne“ gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen 
der Kapitalertragsteuer.

6)  Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. 
Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer 
NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuer abzugs-
beträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der 
Steuerbescheinigung maßgeblich

7)  Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte 
entfällt.
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International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Wachstum

ISIN LU0104456800

(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr 01.02.2017 – 31.12.2017

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

Ausschüttung 1) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie 2) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der 
Vorjahre EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b Betrag der ausgeschütteten Erträge 3) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge EUR je Anteil 0,3371 0,3371 0,3371

Zinsen und sonstige Erträge  EUR je Anteil 0,1377 0,1377 0,1377

Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 4) EUR je Anteil 0,1994 0,1994 0,0000

Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1  KStG (Streubesitzdividende) EUR je Anteil -,---- -,---- 0,1994

Ausländische DBA befreite Einkünfte EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Sonstige Veräußerungsgewinne EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Summe Erträge EUR je Anteil 0,3371 0,3371 0,3371

Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge 
enthalten:

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40  EStG oder im Fall des 
§ 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden) EUR je Anteil -,---- 0,1994 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung 
mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil) EUR je Anteil -,---- 0,1945 0,1945

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der 
am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwen-
denden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 
des EStG sind 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 
01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne 
aus Immobilien im Privatvermögen) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorge-
nommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv 
anrechenbarer Quellensteuer) EUR je Anteil 0,1024 0,1024 0,1024

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil 0,1024 0,1024 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung 
fiktiver Quellensteuer EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mm) Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der 
Ausschüttung 6) EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa) im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige 
Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) 5) 6) EUR je Anteil 0,3371 0,3371 0,3371

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb) im Sinne des § 7 Abs. 3  (inländische Dividenden, inländische Erträge und 
Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten) 6) EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerliche Behandlung
NaspaFondsStrategie: Wachstum
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International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Wachstum

ISIN LU0104456800

(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr 01.02.2017 – 31.12.2017

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc) im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten 
(ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungs-
gewinne) EUR je Anteil 0,1994 0,1994 0,1994

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 
Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 
des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 
(anrechenbare ausländische Quellensteuer) 7) EUR je Anteil 0,0224 0,0138 0,0138

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil 0,0224 0,0138 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar 
ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee) der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als 
gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen 
anrechenbar ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h) Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete 
Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

nachrichtlich außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

1) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.
2) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.
3) Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.
4) Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.
5)  Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 

erworben wurden („Alt-Veräußerungsgewinne“). „Neu-Veräußerungsgewinne“ gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen 
der Kapitalertragsteuer.

6)  Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. 
Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer 
NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuer abzugs-
beträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der 
Steuerbescheinigung maßgeblich

7)  Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte 
entfällt.
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International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Chance

ISIN LU0104457105

Geschäftsjahr 01.02.2017 – 31.01.2018

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

Zwischenausschüttung am 15. Dezember 2017 1) EUR je Anteil 0,6500 0,6500 0,6500

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie 2) EUR je Anteil 0,6500 0,6500 0,6500

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der 
Vorjahre EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b Betrag der ausgeschütteten Erträge 3) EUR je Anteil 0,6500 0,6500 0,6500

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Zinsen und sonstige Erträge  EUR je Anteil 0,2003 0,2003 0,2003

Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 4) EUR je Anteil 0,4497 0,4497 -,----

Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1  KStG (Streubesitzdividende) EUR je Anteil -,---- -,---- 0,4497

Ausländische DBA befreite Einkünfte EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Sonstige Veräußerungsgewinne EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Summe Erträge EUR je Anteil 0,6500 0,6500 0,6500

Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge 
enthalten:

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40  EStG oder im Fall des 
§ 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden) EUR je Anteil  -,---- 0,4497 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung 
mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil) EUR je Anteil  -,---- 0,0018 0,0018

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der 
am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwen-
denden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 
des EStG sind 5) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 
01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne 
aus Immobilien im Privatvermögen) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorge-
nommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv 
anrechenbarer Quellensteuer) EUR je Anteil 0,1803 0,1803 0,1803

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil 0,1736 0,1736  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung 
fiktiver Quellensteuer EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mm) Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der 
Ausschüttung 6) EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa) im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige 
Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) 5) 6) EUR je Anteil 0,6500 0,6500 0,6500

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb) im Sinne des § 7 Abs. 3  (inländische Dividenden, inländische Erträge und 
Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten) 6) EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerliche Behandlung
NaspaFondsStrategie: Chance
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Steuerliche Behandlung
NaspaFondsStrategie:
Steuerliche Behandlung
NaspaFondsStrategie: Chance

International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Chance

ISIN LU0104457105

Geschäftsjahr 01.02.2017 – 31.01.2018

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc) im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten 
(ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungs-
gewinne) EUR je Anteil 0,4533 0,4533 0,4533

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 
Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 
des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 
(anrechenbare ausländische Quellensteuer) 7) EUR je Anteil 0,0447 0,0520 0,0520

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil 0,0434 0,0498 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar 
ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee) der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als 
gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen 
anrechenbar ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h) Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete 
Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

nachrichtlich außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Datum des Ausschüttungsbeschlusses 15.12.2017

1) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.
2) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.
3) Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.
4) Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.
5)  Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 

erworben wurden („Alt-Veräußerungsgewinne“). „Neu-Veräußerungsgewinne“ gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen 
der Kapitalertragsteuer.

6)  Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. 
Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer 
NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuer abzugs-
beträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der 
Steuerbescheinigung maßgeblich

7)  Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte 
entfällt.
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International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Chance

ISIN LU0104457105

(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr 01.02.2017 – 31.12.2017

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

Ausschüttung 1) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie 2) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der 
Vorjahre EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b Betrag der ausgeschütteten Erträge 3) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge EUR je Anteil 0,2501 0,2501 0,2501

Zinsen und sonstige Erträge  EUR je Anteil 0,0050 0,0050 0,0050

Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 4) EUR je Anteil 0,2451 0,2451 0,0000

Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1  KStG (Streubesitzdividende) EUR je Anteil -,---- -,---- 0,2451

Ausländische DBA befreite Einkünfte EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Sonstige Veräußerungsgewinne EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Summe Erträge EUR je Anteil 0,2501 0,2501 0,2501

Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge 
enthalten:

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40  EStG oder im Fall des 
§ 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden) EUR je Anteil -,---- 0,2451 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung 
mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der 
am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwen-
denden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 
des EStG sind 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 
01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne 
aus Immobilien im Privatvermögen) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorge-
nommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv 
anrechenbarer Quellensteuer) EUR je Anteil 0,1602 0,1602 0,1602

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil 0,1561 0,1561 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung 
fiktiver Quellensteuer EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mm) Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der 
Ausschüttung 6) EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa) im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige 
Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) 5) 6) EUR je Anteil 0,2502 0,2502 0,2502

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb) im Sinne des § 7 Abs. 3  (inländische Dividenden, inländische Erträge und 
Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten) 6) EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerliche Behandlung
NaspaFondsStrategie: Chance
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NaspaFondsStrategie: Chance

International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Chance

ISIN LU0104457105

(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr 01.02.2017 – 31.12.2017

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc) im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten 
(ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungs-
gewinne) EUR je Anteil 0,2502 0,2502 0,2502

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 
Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 
des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 
(anrechenbare ausländische Quellensteuer) 7) EUR je Anteil 0,0247 0,0216 0,0216

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil 0,0241 0,0216 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar 
ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee) der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als 
gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen 
anrechenbar ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h) Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete 
Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

nachrichtlich außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

1) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.
2) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.
3) Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.
4) Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.
5)  Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 

erworben wurden („Alt-Veräußerungsgewinne“). „Neu-Veräußerungsgewinne“ gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen 
der Kapitalertragsteuer.

6)  Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. 
Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer 
NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuer abzugs-
beträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der 
Steuerbescheinigung maßgeblich

7)  Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte 
entfällt.
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International Fund Management S.A. NaspaFondsStrategie: Chance Plus

ISIN LU0202181771

Geschäftsjahr 01.02.2017 – 31.01.2018

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

Zwischenausschüttung am 15. Dezember 2017 1) EUR je Anteil 0,3200 0,3200 0,3200

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie 2) EUR je Anteil 0,3200 0,3200 0,3200

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der 
Vorjahre EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b Betrag der ausgeschütteten Erträge 3) EUR je Anteil 0,3200 0,3200 0,3200

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Zinsen und sonstige Erträge  EUR je Anteil 0,2656 0,2656 0,2656

Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 4) EUR je Anteil 0,0544 0,0544 -,----

Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1  KStG (Streubesitzdividende) EUR je Anteil -,---- -,---- 0,0544

Ausländische DBA befreite Einkünfte EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Sonstige Veräußerungsgewinne EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Summe Erträge EUR je Anteil 0,3200 0,3200 0,3200

Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge 
enthalten:

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40  EStG oder im Fall des 
§ 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden) EUR je Anteil  -,---- 0,0544 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung 
mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil) EUR je Anteil  -,---- 0,0019 0,0019

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der 
am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwen-
denden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 
des EStG sind 5) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 
01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne 
aus Immobilien im Privatvermögen) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorge-
nommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv 
anrechenbarer Quellensteuer) EUR je Anteil 0,0088 0,0088 0,0088

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung 
fiktiver Quellensteuer EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mm) Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der 
Ausschüttung 6) EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa) im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige 
Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) 5) 6) EUR je Anteil 0,3200 0,3200 0,3200

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb) im Sinne des § 7 Abs. 3  (inländische Dividenden, inländische Erträge und 
Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten) 6) EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerliche Behandlung
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ISIN LU0202181771

Geschäftsjahr 01.02.2017 – 31.01.2018

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc) im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten 
(ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungs-
gewinne) EUR je Anteil 0,0715 0,0715 0,0715

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 
Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 
des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 
(anrechenbare ausländische Quellensteuer) 7) EUR je Anteil 0,0014 0,0800 0,0800

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,---- 0,0786 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar 
ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee) der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als 
gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen 
anrechenbar ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h) Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete 
Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

nachrichtlich außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Datum des Ausschüttungsbeschlusses 15.12.2017

1) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.
2) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.
3) Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.
4) Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.
5)  Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 

erworben wurden („Alt-Veräußerungsgewinne“). „Neu-Veräußerungsgewinne“ gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen 
der Kapitalertragsteuer.

6)  Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. 
Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer 
NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuer abzugs-
beträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der 
Steuerbescheinigung maßgeblich

7)  Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte 
entfällt.
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ISIN LU0202181771

(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr 01.02.2017 – 31.12.2017

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

Ausschüttung 1) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie 2) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der 
Vorjahre EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b Betrag der ausgeschütteten Erträge 3) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge EUR je Anteil 0,3893 0,3893 0,3893

Zinsen und sonstige Erträge  EUR je Anteil 0,0837 0,0837 0,0837

Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 4) EUR je Anteil 0,3056 0,3056 0,0000

Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1  KStG (Streubesitzdividende) EUR je Anteil -,---- -,---- 0,3056

Ausländische DBA befreite Einkünfte EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Sonstige Veräußerungsgewinne EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

Summe Erträge EUR je Anteil 0,3893 0,3893 0,3893

Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge 
enthalten:

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40  EStG oder im Fall des 
§ 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden) EUR je Anteil -,---- 0,3056 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung 
mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der 
am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwen-
denden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 
des EStG sind 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 
01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne 
aus Immobilien im Privatvermögen) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorge-
nommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv 
anrechenbarer Quellensteuer) EUR je Anteil 0,2177 0,2177 0,2177

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil 0,2177 0,2177 -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung 
fiktiver Quellensteuer EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. 
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mm) Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 
Satz 4 InvStG, auf die § 2Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der 
Ausschüttung 6) EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa) im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige 
Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) 5) 6) EUR je Anteil 0,3893 0,3893 0,3893

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb) im Sinne des § 7 Abs. 3  (inländische Dividenden, inländische Erträge und 
Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten) 6) EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerliche Behandlung
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ISIN LU0202181771

(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr 01.02.2017 – 31.12.2017

Privat-
vermögen

Betriebs-
vermögen

nicht KöSt-
pflichtig

KöSt-
pflichtig

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc) im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten 
(ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungs-
gewinne) EUR je Anteil 0,3056 0,3056 0,3056

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 
Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und EUR je Anteil

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 
des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 
(anrechenbare ausländische Quellensteuer) 7) EUR je Anteil 0,0384 -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil 0,0384 -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar 
ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee) der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als 
gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen 
anrechenbar ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 
Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 
16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 
S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 gelten-
den Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,---- -,---- -,----

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h) Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete 
Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

nachrichtlich außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

1) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.
2) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.
3) Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.
4) Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.
5)  Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 

erworben wurden („Alt-Veräußerungsgewinne“). „Neu-Veräußerungsgewinne“ gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen 
der Kapitalertragsteuer.

6)  Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. 
Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer 
NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuer abzugs-
beträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der 
Steuerbescheinigung maßgeblich

7)  Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte 
entfällt.
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Verwaltungsgesellschaft
International Fund Management S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2016
gezeichnet EUR 2,5 Mio.
eingezahlt  EUR 2,5 Mio.
haftend EUR 9,7 Mio.

Vorstand
Holger Hildebrandt
Vorstand der 
Deka International S.A., 
Luxemburg; 
Mitglied des Verwaltungsrats der 
Deka Immobilien Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Eugen Lehnertz
Vorstand der 
Deka International S.A., 
Luxemburg

Aufsichtsrat
Vorsitzender
Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
International Fund Management S.A., 
Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der 
Deka Investment GmbH, 
Frankfurt

Stellvertretender Vorsitzender
Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen, 
DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main, 
Deutschland;
Mitglied des Aufsichtsrats der 
Deka International S.A.,
Luxemburg

Mitglied
Prof. Dr. Frank Schneider,
Luxemburg

(Stand 1. Januar 2018)

Manager
Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel, 
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2016
gezeichnet: EUR 10,4 Mio.
eingezahlt: EUR 10,4 Mio.
haftend: EUR 77,5 Mio.

Aufsichtsrat des Managers
Vorsitzender
Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg

Stellvertretender Vorsitzender
Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen, 
DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main, 
Deutschland

Mitglied
Marie-Anne van den Berg,
Luxemburg

(Stand 1. Januar 2018)

Vorstand
Holger Hildebrandt
Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Eugen Lehnertz

(Stand 1. Januar 2018)

Ihre Partner in der 
 Sparkassen-Finanzgruppe
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Verwahr- und Zahlstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale 
Luxembourg S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2016
gezeichnet EUR 50 Mio.
eingezahlt  EUR 50 Mio.
haftend EUR 465,9 Mio.

Cabinet de révision agréé
für den Fonds und die 
Verwaltungsgesellschaft
KPMG Luxembourg 
Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Repräsentant, Zahl- und 
Informationsstelle in der 
Bundesrepublik Deutschland
DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main,
Deutschland

Vertrieb in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Nassauische Sparkasse 
Rheinstraße 42–46
65185 Wiesbaden
Deutschland

Die vorstehenden Angaben werden
in den Jahres- und Halbjahresberichten
jeweils aktualisiert.



International 
Fund Management S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
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2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
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Überreicht durch:

Nassauische Sparkasse
Rheinstraße 42–46
65185 Wiesbaden
Deutschland


